
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sexarbeit zwischen öffentlichen und privaten Räumen 
Herausforderungen und Konflikte für die Soziale Arbeit 

 

Bachelorarbeit  

 

 

 

 

Hochschule Merseburg 

Fachbereich Soziale Arbeit. Medien. Kultur 

Bachelor im Studiengang Soziale Arbeit 

 

 

 

 

 

 

Vorgelegt von: Winnie Sophie Heyder 

Matrikelnummer: 25526 

E-Mail-Adresse: winnie_sophie.heyder@stud.hs-merseburg.de 

 

 

 

 

Erstgutachter*in: Prof. Dr. Heinz-Jürgen Voß 

Zweitgutachter*in: Dr. Sabine Wienholz 

 

 

 

 

 

Abgabedatum: 

03.03.2022 Merseburg 



  

 

Abstract 
 

Die vorliegende Bachelorarbeit untersucht anhand von zwei geografischen Räumen – 

Berlin und Leipzig – den städtischen Umgang mit öffentlicher Sexarbeit. Obwohl Sexar-

beit in Deutschland eine legale Dienstleistung darstellt, wird sie doch durch unterschied-

liche ordnungspolitische Maßnahmen überwacht und reguliert. Innerhalb dieser Arbeit 

liegt der Fokus insbesondere auf den Herausforderungen und Konflikten, denen die So-

ziale Arbeit im Umgang mit Sexarbeit begegnet. Darauf aufbauend soll aufgezeigt wer-

den, wie die Soziale Arbeit in diesem Bereich mit Hilfsangeboten aufgestellt ist und wie 

sie mit konfligierenden Positionen von unterschiedlichen Akteuren umgeht. Auch behan-

delt werden damit Themenbereiche wie räumlichen Transformationsprozesse, staatliche 

Regulierungsstrategien von Sexarbeit oder der sozialen Stigmatisierungspraktik dieser 

Tätigkeit.   

 

 

This bachelor's thesis examines the urban treatment of public sex work in two geograph-

ical areas - Berlin and Leipzig. Although sex work is a legal service in Germany, it is 

monitored and regulated by different regulatory measures. Within this thesis, the focus is 

particularly on the challenges and conflicts that social work encounters in dealing with 

sex work. Based on this, it will be shown how social work is positioned in this area with 

offers of help and how it deals with conflicting positions of different actors.  

It also broaches the issue of spatial transformation processes, state regulation strategies 

of sex work or the social stigmatization of sex workers and the profession itself. 
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Einleitung 

Relevanzanlass, Forschungsstand und Forschungsfrage  

Sexuelle Dienstleistungen in Deutschland sind durch eine Vielzahl von Angeboten ge-

prägt. Die Spannweite reicht von Massagesalons über Bordelle bis hin zu Straßensexar-

beit. Genauso vielfältig wie die Angebote sind auch die Standorte, an denen Frauen* 

(siehe Kapitel 2.) Sexarbeit anbieten. Diese sind neben den örtlichen Gegebenheiten von 

rechtlichen, gesellschaftlichen und kommunalen Prozessen abhängig und unterliegen da-

mit einem stetigen Wandel. In einigen Städten findet Sexarbeit zum Beispiel bevorzugt 

in bestimmten Straßen oder Vierteln statt. Meist in der direkten Nähe zu belebten Orten, 

wie Bahnhöfen, Ausgehvierteln oder Innenstädten. Zurückführen ist dies auf eine lange 

standortgebundene historische Geschichte, die teilweise bis ins 19. Jahrhundert zurück-

geht (vgl. Albert,2015:15).  

Sexarbeit ist eine weitverbreitete Tätigkeit, die in jeder größeren Stadt mal mehr oder 

weniger das Stadtbild prägt. Anklang findet sie überwiegenden aus der männlichen Ge-

sellschaft. Der Anteil der Männer, die schon einmal in ihrem Leben sexuelle Dienstleis-

tungen in Anspruch genommen haben, liegt bei etwa 75% (Howe,2011:14). Obwohl eine 

überwiegend männliche Nachfrage vorhanden ist, liefert das Feld jedoch nur wenig fun-

dierte Erkenntnisse darüber, wie viele Frauen* Sexarbeit in Deutschland anbieten. Ein 

Grund für die geringe Erkenntnislage könnte sein, dass Sexarbeit ein hoch stigmatisierter 

Bereich ist, welcher von Gesellschaft tabuisiert wird: „Bis heute gilt die Prostitution als 

ein heikles Thema, welches unanständig und von der Gesamtgesellschaft an abgeschot-

tete Orte isoliert wird“ (Löw/Ruhne,2011:9). Sexuelle Dienstleistungen werden zudem 

häufig als soziale Belastung von öffentlichen Räumen wahrgenommen, weshalb bevor-

zugt Maßnahmen ergriffen werden, um sie aus dem sichtbaren Raum zu exkludieren: 

„Die Kurfürstenstraße in Schöneberg will ihr schlechtes Image ablegen und soll durch 

ambitionierte Wohnungsbauprojekte aufgewertet werden“ (o.A. 2021, Entwicklungs-

stadt). Ein User kommentiert unter diesen Beitrag: „Gute Entwicklung. Es gibt in Berlin 

so viele Orte für Prostitution, da sollte man Versuchen die Armutsprostitution in ein Ge-

werbegebiet mit U-Bahnanschluss zu verdrängen“. Die Forderungen nach einer unge-

störten „Raumnutzung“ scheint nicht nur dieser User zu befürworten (Kapitel 5.3.3), son-

dern zunehmend auch staatliche Akteure. In solch einer Gemengelage zwischen Sexar-

beiterinnen*, Anwohner*innen und Ordnungsbeamten agiert nicht zuletzt auch die Sozi-

ale Arbeit. Sie ist die einzige Profession, die sich überwiegend allein um die aktiven 
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Problemlagen von Frauen* in der Sexarbeit kümmert. Geprägt wird ihre Profession von 

Herausforderungen und Konflikten. Ihr Tätigkeitssprektrum erstreckt sich gerade in Be-

zirken, in denen Straßensexarbeit stattfindet, von Beratungseinheiten bis hin zu räumli-

chem Konfliktmanagement.  

Auch der aktuelle Forschungsstand zeigt, dass immer noch viele Fragen zu sexuellen 

Dienstleistungen offenbleiben. In erklärenden Zusammenhang könnte dieser Umstand 

mit vielfältigen Herabwürdigungen, schambehafteten Vorurteilen und rigiden ordnungs-

politischen Maßnahmen gebracht werden. Aber auch Verunsicherung und Ängste können 

den Forschungsstand beeinflussen, die Frauen* dran hindert, offen über ihre Tätigkeit zu 

sprechen.  

Verantwortlich für eine Akzeptanz sind neben aktiven Sexarbeiterinnen* und Sozialar-

beiter*innen somit auch Forscher*innen, die das Feld mehr und mehr beleuchten. Zwar 

ist der Anteil von Publikationen noch immer gering, dennoch lassen sich Tendenzen er-

kennen, dass sie zu einer gesellschaftlichen Anerkennung beitragen. Gerade Christiane 

Howe und Jenny Künkel prägen derzeit den aktuellen Forschungsstand zu Sexarbeit im 

Raum Berlin. Für Leipzig sind die wissenschaftlichen Publikationen sehr gering, die ein-

zige umfassende Studie erschien von der Soziologin Anne Dölemeyer im Jahr 2009. 

Hinzu kommen noch einige lokale Zeitschriften und Magazine, die sich mit dem Thema 

befassen.    

  

Der Fokus der Arbeit liegt auf dem gesellschaftlichen und Spannungsverhältnis der 

Sexarbeit zwischen öffentlichen und privaten Räumen. Ausgangspunkt und Relevanzan-

lass ist dabei die Tendenz, dass immer mehr Sexarbeiter*innen aus dem öffentlichen 

Raum in den privaten Raum verschwinden (vgl. Löw/Ruhne,2011:12). Da es zu diesem 

Thema bereits einige Debatten – gerade um den Standort der Kurfürstenstraße in Berlin 

– gibt (vgl. Künkel,2020:113ff.), soll hier exemplarisch das Bundesland Sachsen und die 

Stadt Leipzig als Vergleichsraum angeführt werden. Anhand dieser beiden Städte wird 

schließlich überprüft, welche Gemeinsamkeiten und Unterschiede auftreten und wie un-

terschiedliche Akteure spezifisch auf Straßensexarbeit im städtischen Kontext reagieren. 

Die eher geringe wissenschaftliche Erkenntnislag und die Abschaffung der Straßensexar-

beit im Untersuchungsraum Leipzig erschweren dabei die vorliegenden Untersuchungen.  

Wohingegen für Berlin eine Bandbreite an Literatur zu Verfügung steht, die sich auch 

seit einigen Jahren mit dem Konflikt um die Nutzung öffentlicher Räume beschäftigt. Die 
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Forschungsfrage lautet daher: „Welchen Herausforderungen und Konflikten begegnet die 

Soziale Arbeit im Umgang mit Sexarbeit am Beispiel von Berlin und Leipzig?“ 

Im Verlauf sollen insbesondere die Herausforderungen, mit denen die Soziale Arbeit als 

relevanter Akteur im Umgang mit Sexarbeiter*innen konfrontiert wird, zentral sein. Zu-

nächst soll der Diskurs um den Begriff der Sexarbeit, Debatten zur Sperrgebietsverord-

nung, zu Regulierungen durch das Prostitutionsschutzgesetz und die allgemeine Situation 

von Sexarbeiter*innen als problemzentrierte Ausgangslage dargestellt werden. Dabei soll 

auch auf die Stigmatisierung von Sexarbeiterinnen* eingegangen werden. Bevor sich dem 

Hauptteil der Arbeit gewidmet wird, soll zunächst ein kurzer Blick auf das sozialwissen-

schaftliche Konzept des Raumes und dem (sozial-)räumlichen Wandel gelegt werden. 

Anschließend sollen durch bereits erhobene Interviews die Herausforderungen und Kon-

flikte im öffentlichen Raum, in denen unterschiedliche Akteure agieren, veranschaulicht 

werden. Den Abschluss der Arbeit bildet ein Ausblick mit möglichen Handlungsempfeh-

lungen für das Bundesland Sachsen.  

2. Diskurs um den Begriff der Sexarbeit 
Um sich dem Begriff der Sexarbeit zu nähern muss beachtet werden, dass in der Fachwelt 

ein kontroverser Diskurs über die Begriffe Prostitution und Sexarbeit existiert. Auf der 

einen Seite des Diskurses fordern konservative Kreise, Sexarbeit, aus der Gesellschaft 

auszuschließen, zu kontrollieren oder gar ganz zu verbieten (vgl. Künkel,2020:13). Diese 

Perspektiven lassen sich teilweise auch in feministischen Kontexten wiederfinden (vgl. 

Küppers,2016). Dabei wird Sexarbeit nicht als selbständige Arbeit formuliert, sondern, 

als eine unter Zwang stattfinde patriarchale Ausbeutung. So wird Sexarbeit als eine Men-

schrechtsverletzung eingeordnet und in Folge ein Verbot von Sexkauf gefordert.  

Gerade die Medien und die abolitionistische Bewegung machen es sich zu einfach, wenn 

sie Sexarbeitende – vor allem Frauen* - als Opfer darstellen (vgl. Suter/Muñoz,2015: 

215). Aus ihrer Perspektive existiert keine selbstbestimmte Sexarbeit. Oftmals wird gar 

eine Deutungshoheit gegenüber Personen, die in diesem Bereich tätig sind, eingenom-

men. 

Häufig betroffen von der definitorischen Übervormund sind Migrantinnen*, wenn sie da-

bei eine Zuschreibung erfahren, die ihnen Naivität und Unwissenheit unterstellt. Durch 

solche Zuschreibungen findet nicht selten eine generalisierte Viktimisierung von migran-

tischen Sexarbeiterinnen* statt. Häufig wird dabei die Ansicht vertreten, dass weiße 

Frauen* freiwillig arbeiten während migrantische Frauen* unfreiwillig Sexarbeit 
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anbieten und vielfach Opfer von Zwangsausbeutung und Menschenhandel seien (vgl. 

Künkel/Schrader,2019:65). 
1
 

Auf der anderen Seite gibt es feministische Arbeitsgruppen, die das Wort Sexarbeit als 

Synonym für Prostitution verwenden. Sie fordern eine nicht-stigmatisierende Bezeich-

nung, um auf die professionelle Dienstleitung aufmerksam zu machen, die geleistet wird 

(vgl. Küppers,2016). Auch in dieser Arbeit wird der Terminus der Sexarbeit als sexuelle 

Handlung zwischen volljährigen Geschäftspartner*innen verwendet (Ausnahmen bilden 

Fremdzitate), um jegliche Form der Dienstleistung anzuerkennen.
2
   

Weiterhin wird sich ausschließlich mit der sexuellen Handlung zwischen Cis- Frauen* 

und Cis-Männern* befasst.
3
  

3. Sexarbeit in Deutschland  
In der Bundesrepublik beläuft sich die Zahl der angemeldeten Sexarbeitenden im Jahr 

2020 auf ca. 24.940. Im Vorjahreszeitraum gab es noch ca. 40.000 Registrierungen (vgl. 

Statistisches Bundesamt). Die Dunkelziffer der tätigen Frauen* wird in Deutschland auf 

ca. 64.000-200.000 geschätzt, allerdings stellen diese Zahlen nur die weiblichen Sexar-

beiterinnen* dar (vgl. Kavemann/Steffan,2013:12). Die meisten Frauen arbeiten in Bal-

lungsräumen, dort ist Sexarbeit meist präsenter als in ländlichen Gebieten. In Zusammen-

hang kann dies neben den rechtlichen und historischen Entwicklungen auch mit der Nach-

frage durch potenzielle Kunden in Verbindung gebracht werden (vgl. Albert,2015:15).  

Wegen des gewerblichen Sexkaufverbotes in der Corona Pandemie aufgrund von Kon-

taktbeschränkungen fehlen aktuell verlässliche Zahlen. Das lag unter anderem daran, dass 

der Kundenkontakt als illegale Tätigkeit eingestuft wurde.  

 

1  Sexuelle Zwangsausbeutung, Menschenhandel und Gewalt existiert in diesem Bereich deutlich häufiger 
als in anderen. Die Zahlen sind laut BKA dennoch in den letzten Jahren konstant geblieben. Betroffen 
von Ausbeutung sind nicht nur Gruppen von migrantischen Frauen*. Im Bericht des BKAs von 2016-
2020 sind unterschiedliche Herkunftsländer aufgeführt, darunter auch Frauen* mit deutscher Staatsange-
hörigkeit. Die Statistik zeigt auch, dass Frauen* am wenigsten in der öffentlichen Sexarbeit von Zwangs-
ausbeutungen betroffen sind. (Bundeskriminalamt,2020:5).  
2 Das meint nicht, dass Sexarbeit immer aus einer intrinsischen Motivation sattfindet, sondern auch von 
Zwang und Ausbeutung geprägt sein kann. In solchen Fällen sollte eher von einer sexuellen Ausbeute un-
ter Zwang gesprochen werden. In dieser Arbeit spielen jedoch sexuelle Zwangshandlungen eine unterge-
ordnete Rolle, weshalb hier der Begriff der Sexarbeit vordergründig verwendet wird.  
3 Außerhalb der sozial heteronormativen Normvorstellung, die ausschließlich ein binäres Geschlechter-
system konstruiert, soll in dieser Arbeit eine gendersensible Schreibweise verwendet werden, um die 
Vielfalt von Geschlechtern zu verdeutlichen. „Weiblichkeit“ beschreibt demnach auch nur eine sozial 
konstruierte Zuschreibung, die fließend sein kann und individuell reproduziert wird. Das Sternchen hinter 
„Frauen“ bezieht sich hierbei auf Frauen, die sich ihrem Geschlecht nicht zugehörig fühlen. Es sollen so-
mit auch Personen einbezogen werden, die von jeglicher Art von Sexismus und Diskriminierung betrof-
fen sind. 
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In den genannten Zahlen inbegriffen sind jegliche Formen erotischer Dienstleitung, die 

im Bereich der Sexarbeit zu verorten sind. Dabei wird davon ausgegangen, dass ca. 50-

60 Prozent in Bordellen, 20% auf der Straße und nochmal 20% der Sexarbeiter*innen in 

privaten Wohnungen arbeiten (vgl. Bergdoll,2005:743). Nach Howe (2015:31) nehmen 

ca. 20 % der deutschen männlichen Bevölkerungen regelmäßig sexuelle Dienstleistungen 

in Anspruch und sind auch in allen Bevölkerungsschichten zu verorten. Wie viele Sexar-

beitende aus welchen Ländern kommen, kann wiederum nur geschätzt werden. Der Be-

rufsverband erotischer und sexueller Dienstleistung (BesD e.V.) geht durch eine Studie 

von Tampep aus dem Jahr 2004 davon aus, dass etwa 60% der Sexarbeiterinnen* nicht 

aus EU-Ländern stammen, 50% aus Osteruropa, 21% aus Südostasien, 16% aus Latein-

amerika und 13% aus Afrika. Durch eine Inanspruchnahme von täglich 1,2 Millionen 

sexuellen Dienstleistungen
4
 (vgl. Schwethelm,2006:20f), wird der Umsatz des Sexgewer-

bes auf eine jährliche Summe von ca. 14,5 Milliarden Euro geschätzt von einer Verläss-

lichkeit der Zahlen kann jedoch auch hier nicht ausgegangen werden: „Wie groß die öko-

nomische Bedeutung der Dienstleistung Prostitution tatsächlich ist, bleibt allerdings so-

wohl im Hinblick auf einzelne sich prostituierende Personen als auch auf die gesamtwirt-

schaftliche Dimension nur vage einschätzbar“ (Löw/Ruhne,2011:22).  

 

3.1 Das Prostitutionsschutzgesetz und seine Bestimmungen 

Im Jahr 1901 wurde die „Sittenwidrigkeit“ für das Prostitutionsgewerbe eingeführt und 

erst im Jahr 2002 mit der Einführung des Prostitutionsgesetz (ProstG) und die damit ver-

bundene Illegalität von Sexarbeit abgeschafft. Dieses Gesetz wurde zur Regelung der 

Rechtsverhältnisse von Prostitution eingeführt (vgl. Ruhne,2006:194). Damit einherge-

hend wurden die Sozial- und Krankenversicherung für Frauen* rechtskräftig. Im Jahr 

2017 wurde das Gesetz nochmals erweitert: Das alte Gesetz wurde ersetzt durch das Pros-

titutionsschutzgesetz (ProstSchuG). Zentrales Merkmal war dabei der rechtliche Schutz-

faktor für Sexarbeiterinnen*. 

Dieses neue ProstSchuG reguliert das Gewerbe rund um die Prostitution sowie den 

Schutz von in der Prostitution tätigen Personen (vgl.§1,2 Abs. 2. ProstSchuG). Das Prost-

SchuG will durch die neue Reglung eine einheitliche Rahmenbedingung für Personen im 

Sexgewerbe schaffen. Der Gesetzestext richtet sich mit seinen verschiedenen 

 

4 Auf diese Zahl wird sich seit 1998 bezogen, deshalb sollten diese Zahlen kritisch betrachtet werden. 
Hydra e.V. hat damals aufgrund der Annahme, dass ca. 400.000 Sexarbeiterinnen* in Deutschland tätig 
sind, berechnet, dass eine Frau* täglich 3. Kunden empfangen müsse, um auf diesen Wert zu kommen. 
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Bestimmungen und Begrenzungen unterdessen nicht nur an Sexarbeiterinnen*, sondern 

auch an Betreiber*innen von z.B. Bordellen. Unter das ProstSchuG fallen jegliche Ange-

bote von sexuellen und erotischen Dienstleitungen gegen Entgelt. Somit gilt die Arbeit 

im Bordell ebenso wie Escort und Straßensexarbeit als Dienstleistung und muss vor-

schriftsgemäß angemeldet werden.  

Nach Paragraf 1 ist es Personen ab 18 Jahren erlaubt, Prostitution auszuüben oder ein 

Prostitutionsgewerbe zu betreiben (vgl. §1ProstSchuG). Wer in diesem Bereich tätig sein 

will, muss zunächst vorstellig bei der Behörde werden. Denn nach §3 gilt eine Anmelde-

pflicht für Sexarbeiterinnen* in Deutschland. (vgl.§ 3 ProstSchuG).  

Nach Paragraf 7 Abs.1 sind alle sexarbeitenden Personen ab 21 Jahren dazu verpflichtet, 

sich jährlich einem Gesundheits- und Beratungsgespräch (§10 Abs.3) zu unterziehen. 

Sexarbeiterinnen*, die unter 21 Jahre sind, müssen halbjährig zur Beratung erscheinen. 

Die jährliche Anmeldung und Beratung bei der Behörde muss derweil selbst finanziert 

werden.  

 

Festzuhalten ist, dass das Sexgewerbe wie kein anderes Feld so kontrovers diskutiert, 

reguliert und überwacht wird. Das eingeführte ProstSchuG, welches für die Verbesserung 

von Menschen in der Sexarbeit eingeführt wurde, zeigt, dass trotz der arbeitsrechtlichen 

Sicherheit viele Sexarbeitende nicht angemeldet sind. Dies lässt sich auf die Dunkelziffer 

zurückführen, welche deutlich höher sind als die Anmeldungen, die registriert werden. 

Es scheint, als seien Sexarbeitende trotz rechtlicher Sicherheit noch immer skeptisch ge-

genüber Behörden. In Verbindung könnte dies mit dem neue ProstSchuG gebracht wer-

den. Das ProstSchuG ermöglicht scharfe Kontrollmöglichkeiten wie eine Meldepflicht 

für Sexarbeiterinnen* und eine berufsspezifische Lizensierung einer Behörde (vgl. Kün-

kel/Schrader,2019:18). Die kritische Betrachtung des ProstSchuG zeigt, dass der Schutz 

von Sexarbeiterinnen* in den Hintergrund rückt (vgl. BesD e.V.). Vielmehr geht es da-

rum, ihre Rechte so einzuschränken, sodass die Sexarbeit überwacht und reguliert werden 

kann. Deutlich wird dies unter anderem daran, dass das ProstSchuG nur im §3 Abs. 2 

Satz 5 einen Schutzfaktor für Frauen* in Zwangssituationen eingebaut hat: „Die Anmel-

debescheinigung darf nicht erteilt werden, wenn tatsächliche Anhaltspunkte vorliegen 

[…], dass die Person von Dritten durch Ausnutzen einer Zwangslage […] ausgebeutet 

wird oder werden soll“ (Bundesgesetzblatt,2016). Diese Anhaltspunkte sollen in der An-

meldeberatung von der zuständigen Behörde untersucht werden. 
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3.3 Sperrbezirke und Regulierungen 

Neben dem ProstSchuG, welches Sexarbeit stark einschränkt, existiert eine weiter gesetz-

liche Regelung, die Sexarbeit in bestimmten Gebieten untersagt und streng reguliert: so-

genannte Sperrgebiete. Von der Sperrgebietsverordnung
5
 nach Artikel 297 EGStGB ma-

chen fast alle Städte bundesweit gebrauch, bis auf zwei: Berlin und Rostock (vgl. Kün-

kel,2020:109). Damit ist in diesen beiden Städten in allen Gebieten Sexarbeit prinzipiell 

möglich. Das meint nicht, dass Sexarbeit im öffentlichen Raum toleriert wird, sondern, 

dass die Aushandlungen von sexuellen Dienstleistungen erlaubt sind (vgl. ebd.). Dennoch 

gilt nach wie vor auch in Gebieten, in denen es keine Sperrbezirke gibt, dass deutsche 

Strafrecht, welches Sexarbeit in der Nähe von Kinder- und Jugendeinrichtungen unter-

sagt. Es muss jedoch darauf verwiesen werden, dass es auch in Berlin ohne Sperrbezirks-

regelung zu Kontrollen der Polizei nach § 21 ASOG kommen kann (vgl. Kün-

kel,2020:122). Trotz einer vermeintlichen Akzeptanz der Sexarbeit im Stadtgebiet kommt 

es also dennoch zu einer strengen Überwachung durch die Ordnungskräfte. Häufig be-

troffen ist dabei vor allem die Drogenszene. Denn einige Frauen*, die durch Stra-

ßensexarbeit ihren Substanzkonsum finanzieren, verkehren auch im Drogenmilieu. Die 

Polizei versucht dann zumeist aktiv durch Platzverweise und Kontrollen den Handel mit 

illegalen Substanzen zu verhindern (vgl. ebd.).  

Es scheint, dass durch eine aktive Verdrängungspolitik die Probleme nicht behoben, son-

dern verlagert werden. Auf der einen Seite findet ein vermeintlich liberaler Umgang von 

Sexarbeit im städtischen Kontext satt. Auf der anderen Seite wird ein regressives Instru-

ment gegen Substanzkonsumentinnen* angewandt. Zu erkennen ist, dass sich in der 

Kommunalpolitik viel mit den Begleiterscheinungen von Sexarbeit befasst wird, abgese-

hen von Beratungsstellen allerdings nicht mit den akuten Problemlagen der Frauen*.  

Auch durch kommunalpolitische Entscheidungen werden sexarbeitende Frauen* aus der 

Öffentlichkeit verdrängt. Immer mehr Städte führen Maßnahmen ein, um die örtliche 

Sexarbeit einzuschränken. Denn das Ausüben von Sexarbeit kann durch Verwaltungsbe-

hörden aufgehoben werden, wenn dabei das „Stadtbild“ gestört wird (vgl. Pates, 

2009:23). Zurückführen lässt sich dies auf § 120 Ordnungswidrigkeitengesetz: Dieser 

 

5 Sperrgebietsverordnungen nach Art. 297 EGStGB beschränken oder verbieten Sexarbeit. Jedes Bundes-
land kann die Verordnung zu Sexarbeit selbst bestimmen und vom Gesetzestext gebrauch machen. In den 
meisten Gemeinden wird Sexarbeit durch die Sperrgebietsverordnung unter 50.000 Einwohner*innen ver-
boten Erst wenn die Zahl drüber liegt, muss die Gemeinde Gebiete für Sexarbeit zu Verfügung stellen 
(vgl. BesD). 
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Paragraf beinhaltet die justizielle Möglichkeit Sexarbeit zu bestrafen oder zu untersagen, 

wenn sie am „falschen Ort“ stattfindet (vgl. ebd.). Da viele Frauen* meist an die „falschen 

Orte“ zurückkehren, haben die Städte, die sich von Sexarbeit betroffen sehen, zu anderen 

Mitteln gegriffen, um die Straßensexarbeit einzudämmen.  

Darunter fallen Einbahnstraßen, um den Autoverkehr einzuschränken, Durchfahrtsver-

bote und das Aufstellen von Pollern, um das hohe Verkehrsaufkommen von Kunden zu 

regulieren (vgl. Howe,2011:20f.). Eine Lösung kann durch solche Maßnahmen meist 

nicht garantiert werden, denn häufig verlagern sich die Frauen* in andere Straßenzüge. 

Für Frauen* kann dies außerdem erhebliche Stressfaktoren hervorrufen und letztlich auch 

zu dem Verlust von Kunden führen.  

Deshalb gibt es auch Befürwortung für sogenannte „Rotlichtviertel“, gerade seitens der 

Polizei und des Ordnungsamtes. Denn die personellen Mittel seien begrenzt und durch 

eingegrenzte Gebiete sei es leichter, Kontrollen durchzuführen, als dass sie über mehrere 

Stadtgebiete verteilt werden müssen (vgl. Künkel,2020:27). Auch für die ansässigen Be-

ratungsstellen sind Vorteile erkennbar: So kann unter anderem der Kontakt zu den 

Frauen* besser aufrechterhalten werden und Sozialarbeiter*innen müssen nicht im gan-

zen Stadtgebiet unterwegs sein. 

 

3.2 Stigmatisierung von Sexarbeiterinnen* 

Mit Impulsen der Frauenbewegung* in den 1970er Jahren fand eine Liberalisierung der 

Sexualität von Frauen* statt. In diesem Kontext entwickelte sich schließlich auch die 

„Hurenbewegung“. Diese forderte die gesellschaftliche Anerkennung und Partizipation 

von Frauen* in der Sexarbeit (vgl. Albert,2015:11). Seither setzen sich Organisationen 

und Sexarbeiterinnen* immer wieder für eine differenzierte Wahrnehmung von Sexarbeit 

ein, die gegen Diskriminierung und Vorurteile ist. (vgl. Le Breton,2011:51ff.). Auch 

durch die Bewegung entwickelten sich gegen Ende der 1970er bis Anfang der 1980er 

Jahre zahlreiche autonome Beratungsstellen für Sexarbeiterinnen* wie z.B. der Hydra 

e.V. in Berlin (vgl. Hydra e.V.). 

Dennoch geht der gesellschaftliche Prozess um die soziale Anerkennung von Sexarbeit 

immer noch mit einer Vielzahl von Stigmatisierungen aus der Gesamtgesellschaft einher. 

Das zeigt auch, dass der Prozess um die Anerkennung noch keinesfalls beendet ist. 
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Um die lebensweltlichen Stigmatisierungsprozesse von Sexarbeiter*innen zu verdeutli-

chen, soll sich nun kurz der Stigma-Theorie von E. Goffman gewidmet werden. Nach 

Goffman werden fremde Menschen in Kategorien eingeordnet und ihnen werden damit 

bestimmte Eigenschaften zugeschrieben (vgl. Goffman,1975:9fff.). Diese Antizipation 

wird in normative Erwartungen umgewandelt, die wiederum konkret modifizierte Anfor-

derungen bilden (vgl. ebd.). Können diese Anforderungen nicht oder nur in einem gerin-

gen Maße erfüllt werden, wird diese Person (hier sind Sexarbeiterinnen* gemeint) einer 

Personenkategorie zugeordnet. Dabei kann die Eigenschaft entweder der wünschenswer-

ten Kategorie oder der unerwünschten Kategorie zugedacht werden (vgl. ebd.). Dieses 

Attribut bezeichnet Goffman als Stigma. Jedoch fügt er auch hinzu, dass soziale antizi-

pierte Kategorien, in denen sich Individuen bewegen, fließend sein können. Das meint, 

dass Individuen auch innerhalb der Kategorien dynamisch abgestuft werden können. Gof-

fman unterscheidet dabei drei verschiedene Stigmatypen: Physische Deformation, indi-

viduelle Charakterfehler (Sucht, Selbstmordversuche), Phylogenetische Stigmata (Natio-

nalität, Religion) (vgl. ebd.). Anhand dieser drei Stigmatypen nach Goffman lässt sich 

nun die Antizipation der Gesellschaft zum Thema Sexarbeit verdeutlichen. Gerade zu 

individuellen Charakterfehlern und phylogenetischen Stigmata findet eine Assoziation in 

der Gesellschaft statt: „Im Alltagsleben bewirkt vor allem die (räumliche) Verbindung 

zur Müll-Drogenproblematik, dass hier überwiegend ein problematischer Rotlichtbezirk 

wahrgenommen wird“ (Löw/Ruhne,2011:119). Für Sexarbeiterinnen* hat das die Folge, 

dass sie alle dieselbe Etikettierung erhalten – ungeachtet ihrer unterschiedlichen Lebens-

gestaltung, Motivation und Arbeitsorte. Sexarbeiterinnen* haben derweil verschiedene 

Techniken, um mit ihrer Stigmatisierung umzugehen: Die einen halten ihre Tätigkeit ge-

heim, die anderen gehen offen mit dieser um. Deutlich wird vor allem der Unterscheid 

zwischen Straßensexarbeit und Sexarbeit im Privaten. Es ist dabei deutlich zu vernehmen, 

dass Frauen*, die auf der Straße arbeiten, mehr Stigmatisierungen ausgesetzt sind als 

Frauen*, die ihre Dienste in geschlossenen Räumen anbieten (vgl. Künkel,2020:50). So 

wird Straßensexarbeit häufig für Probleme des öffentlichen Straßenraums herangezogen. 

Dies liegt vermehrt auch daran, dass die oben genannten Stigmatypen auf sie projiziert 

werden.  Diese Situationen, denen sich Sexarbeiterinnen* täglich ausgesetzt sehen, lassen 

letztlich nachvollziehen, weshalb es gerade in diesem Bereich schwer ist, Forschungen 

zu erheben. Deshalb ist in der Forschung auch ein flexibles Vorgehen gefragt, denn 

Sexarbeiterinnen* zeigen oftmals Skepsis gegenüber Erhebungen (vgl. 

Löw/Ruhne,2011:11). Hinzu kommt, dass Personen, die in diesem Bereich arbeiten, aktiv 



 13 
 

von Stigmatisierungsängsten betroffen sind, was die Publikationen von Forschungsteams 

erschwert. Da Sexarbeit meist nicht in der Öffentlichkeit oder nur zu Abend- und Nacht-

stunden stattfindet, ist die Zugänglichkeit zudem erschwert. Hier wird schließlich ein Di-

lemma wahrnehmbar: Auf der einen Seite soll der Thematik Sexarbeit mehr Normalität 

in der Gesellschaft gegeben werden, auf der anderen Seite ist es jedoch nur durch Unter-

suchungen des Gewerbes möglich.  

4. Raum als Untersuchungsgegenstand  
Da Sexarbeit nun oftmals in unterschiedlichen Räumen stattfindet, so z.B. in Bordellen 

oder dem öffentlichen Straßenbild, erscheint es unumgänglich sich diesem Hintergrund 

kurz theoretisch zu nähern und die Konzepte der Raumtheorie zu skizzieren. 

Die Auseinandersetzung mit dem Gegenstand des Raumes als sozialwissenschaftliche Di-

mension ist geprägt von Komplexität. Dem Raum werden nicht selten eine Fülle an Be-

deutungen zugeschreiben. So kann ein Raum als ein privater Rückzugsort verstanden 

werden, aber eben auch als ein Ort des sozialen Miteinanders: der öffentliche Raum. Auch 

in der wissenschaftlichen Beschäftigung mit dem Konzept des Raumes hat vor nicht allzu 

langer Zeit ein Perspektivwechsel stattgefunden. In der Vergangenheit wurde der Raum 

nur auf ein begrenztes Territorium bezogen, welches bestimmt war durch seine Größe 

und Dichte (vgl. Löw,2001:48). Ende der 1980 Jahre fand dann ein Paradigmenwechsel 

in der sozialwissenschaftlichen Disziplin statt: Räume wurden nun nicht mehr nur auf 

rein geographische Gebiete reduziert, sondern erlangten eine vielschichtige Entfaltung. 

(vgl. Döring/Thielmann, 2009:12ff.). Aus dieser Wahrnehmung heraus wird schließlich 

deutlich, dass der Raum ein von sozialen Prozessen abhängiger Ort ist, in dem sich auch 

gesellschaftliche Ordnungen widerspiegeln. Dieser Wandel in der Raumtheorie wird 

nicht selten als spatial turn oder topologische Wende bezeichnet (vgl.  Löw,2015).  

  

Trotz dieser kurzen Einführung erscheinen die Begrifflichkeiten des Raumes immer noch 

sehr diffus, was damit zusammenhängt, dass unterschiedliche Disziplinen differenzierte 

Vorstellungen von Räumen haben. Räume können demnach in verschiedenen Ausmaßen 

beispielsweise in geographischer, kultureller, politischer, ökonomischer und öffentlicher 

Weise verstanden werden.  

Wenn sich die städtischen Räume in denen Sexarbeit stattfindet angeschaut werden, 

scheint es, als seien besonders hier politische Machtinteressen von besonderem nutzen, 

um öffentliche Räume zu besetzten. Der lokale Stadtraum wird durch 
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Interessensgemeinschaften, Politik und Investoren geprägt, die sich durch ökonomische, 

politische und öffentliche Akkumulation Machtressourcen sichern können. Somit stellt 

der Wettbewerb um soziale Positionen innerhalb eines Raumes auch immer einen Wett-

bewerb um Macht dar. Diese Machtgefüge spiegeln sich unter anderem neben den öffent-

lichen Sperrgebieten auch in ordnungspolitischen Maßnahmen wider (Kapitel. 5.2.3).  

 

4.1 (Sozial-)räumlicher Wandel der Sexarbeit  

Straßensexarbeit ist die einzig öffentlich wahrnehmbare Aushandlung von sexuellen 

Dienstleitungen. Zu finden ist sie meistens in den Metropolen der Bundesrepublik.  

Räumlich ist zu erkennen, dass sich Sexarbeit meist auf Ausgehviertel, Innenstadt- und 

Bahnhofsnähe konzentriert (vgl. Künkel,2020:45). Gerade in diesen öffentlichen Räumen 

wird dann eine hohe Fluktuation von potenziellen Kunden verzeichnet. Meist sind es 

Stadtteile, die sozioökonomisch geschwächt sind und von marginalisierten Gruppen be-

wohnt werden (vgl. Albert,2015:16). Stadtplanerische Entwicklungstendenzen zeigen zu-

dem, dass zunehmend Innenstadtgebiete bebaut und saniert werden, um die Nachfrage an 

Wohnraum zu decken. Aus diesem Phänomen ergibt sich für Gruppen, die sozial und 

finanziell benachteiligt sind, kaum noch verfügbarer Raum. Betroffen sind von diesen 

räumlichen Veränderungen schließlich auch zunehmend Frauen*, die in der Stra-

ßensexarbeit tätig sind.  

 

Schon zu Zeiten Napoleons, Anfang des 19. Jahrhunderts, war die öffentliche Sexarbeit 

in Europa noch von sittenpolizeilichen Überwachungen geprägt (vgl. Künkel,2020:42ff.). 

Dies erlaubte die ordnungspolitische Kontrolle aller Frauen, die im öffentlichen Raum 

ihre Dienstleistungen anboten. Gesellschaftspolitischer Hintergrund der räumlichen Aus-

handlungsprozesse war dabei die vergeschlechtlichte Aufteilung des Raums:  Die mo-

derne Zuordnung des privaten Raums, welcher mit dem weiblichen Geschlecht
6
 besetzt 

wurde, war geprägt von familiärer Fürsorge und sozialer Reproduktion durch Frauen* 

(vgl. Dölemeyer,2009:161). Die Männer wiederum bewegten sich deutlich häufiger in 

 

6 Geschlecht beschreibt die Wahrnehmung von Menschen als „weiblich“ oder „männlich“ und führt zu 
Einteilung in die Kategorie Mann oder Frau. Dabei wird unterschieden zwischen biologischem Ge-
schlecht (sex) und sozialem Geschlecht (gender). Das biologische Geschlecht beschreibt dabei die körper-
lichen Geschlechtsmerkmale, wobei das soziale Geschlecht die physische Geschlechtsidentität verkörpert. 
Das Soziale Geschlecht ist meist Ausgangspunkt, um Menschen in die Kategorie Mann oder Frau einzu-
teilen, wenn sich an Merkmalen wie Aussehen, Stimme und Kleidung orientiert wird. Geschlecht wird 
meist nur auf die zwei Geschlechtlichkeit von „männlich“ oder „weibliche“ reduziert, obwohl es eine 
Vielzahl an existierenden Geschlechtern außerhalb des binären Geschlechtersystems gibt. 



 15 
 

öffentlichen Räumen und besaßen damit die Deutungshoheit über diesen sowie nicht zu-

letzt auch über Frauen*, welche den Raum in Anspruch nahmen. Ein wesentliches Re-

gierungselement stellte dabei die Vergeschlechtlichung von Öffentlichkeit und Privatheit 

dar (vgl. ebd.). Hinzu kam, dass das Anbieten von käuflichem Sex als moralischer Verfall 

gedeutet wurde und die etablierte Ordnung zwischen privaten und öffentlichen Räumen 

durcheinanderbrachte (vgl. ebd.176). In dem Feld der Sexarbeit liefen so schon zur da-

maligen Zeit gesamtgesellschaftliche Aushandlungsprozesse zusammen: Durch das An-

bieten von sexuellen Dienstleistungen in der Öffentlichkeit richtete sich die Frau* gegen 

traditionell-räumliche Rollenbilder und verlieh sich damit nicht zuletzt ein emanzipatori-

sches Bild, welches der männlichen Vorherrschaft des Öffentlichen zuwider war. Die 

Antwort darauf waren gesetzliche Regulierungen und die Etablierung sittenrechtlicher 

Kontrollmaßnahmen. 

Um die Geschlechter(-ordnung) in den öffentlichen Räumen wiederherzustellen, kam es 

daher vermehrt zu Verdrängungen, Überwachungen und Regulierungen von Frauen*, die 

mit Sexarbeit ihr Geld verdienten (vgl. Künkel,2020:176). Diese Wirkungsweisen lassen 

sich auch heute – noch oder wieder – durch Sperrgebietsverordnungen und Regulierungen 

erkennen. Das Ergreifen von solchen Maßnahmen, die sich dabei auf ein räumliches Phä-

nomen beziehen, soll eine gewünschte sozialräumliche Transformation hervorbringen. 

Zu erkennen ist, dass sich durch solche Maßnahmen eine Vielzahl von Frauen* aus öf-

fentlichen Räumen zurückziehen müssen. Meist als eigenständige Dienstleisterinnen* 

verschwinden sie in private Räume. Auch eine Studie des Final Reports VII von Tampep 

aus dem Jahr 2006 beleget, dass ca. 80% der Frauen* „indoor“ Sexarbeit anbieten und 

nur ca. 20% durch Straßensexarbeit ihr Geld verdienen (vgl. Munk,2007:223). Durch den 

Rückzug in Wohnungen wird nicht zuletzt die Sexarbeit selbst „privatisiert“. Es scheint, 

dass sich durch die räumliche Umkehr erneut dem traditionellen Reproduktionsmodell 

angenähert wird. Das meint, dass Sex wieder vermehrt im privaten Raum stattfindet. 

Den Kontrast zwischen Bordell-, Wohnungs- und Straßensexarbeit verdeutlicht die Rolle 

der Frau* darin. Durch eine „Verhäuslichung“ verkörpert sie eine passive Rolle, da sie 

sich in die Hände der Bordellbetreiber begibt und nicht mehr aktiv mit ihren Kunden in 

geschäftliche Verhandlungen treten muss (vgl. Ruhne,2006:180). Diese Tendenzen prä-

gen auch heute wieder vermehrt den öffentlichen Raum, wenn das Verhältnis zwischen 

Sexarbeiterinnen* und Kunden*innen, „Beschützer“, Freund oder „Zuhältern“ betrachtet 

wird. In Zwangslagen ist diese Abhängigkeit von Dritten besonders häufig zu verzeich-

nen. 
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Besonders in Berlin ist zu beobachten, dass es häufig kaum mehr Möglichkeiten gibt mit 

den Kunden ungestört zu sein: In den letzten Jahren haben vermehrt Bordelle und Stun-

denhotels geschlossen und für die Frauen* heißt das oft, sie müssen in Häusereingängen, 

Kellern oder in Parkanlagen ihre Dienstleistung anbieten (vgl. Künkel,2020:115fff.). 

Frauen*, die Straßensexarbeit anbieten, gehören dazu sehr oft marginalisierten Gruppen 

an, die sexuelle Handlung für wenig Geld anbieten. Wenn es noch Zimmer in Stunden-

hotels gibt, die aber die Kunden nicht bezahlen wollen, liegt es nahe, dass der Sex auch 

draußen vollzogen wird. Viele von ihnen können sich ein derartiges Stundenhotel meist 

selbst nicht leisten, weil sie von Armut oder Wohnungslosigkeit betroffen sind. Wieder 

andere finanzieren sich durch sexuelle Dienstleistungen ihren Substanzgebrauch. 

Es liegt nahe, wenn sexuelle Dienstleistung, Substanzkonsum und Wohnungslosigkeit in 

einem geballten Raum sattfinden, dass Nutzungskonflikte unter anderem mit Anwoh-

ner*innen auftreten. Sexarbeit wird von Anwohner*innen häufig als Störung empfunden 

und im Zusammenhang mit sozialen Problemen gebracht. Oft gilt Sexarbeit im Viertel 

dann als imageschädigend und wird als unerwünschte Raumnutzung wahrgenommen 

(vgl. Künkel,2008:212ff.). So zeigen die Entwicklungstendenzen im öffentlichen Raum, 

dass es im Bereich der Straßensexarbeit immer mehr zu Veränderungen kommt. Be-

troffene sind dabei insbesondere die Frauen*, die meist nur wenig Unterstützung haben, 

sich gegen Verdrängungen zu wehren.  

 

4.1.2 Untersuchungsraum Leipzig  

Die Zahlen von tätigen Frauen* in der Sexarbeit belaufen sich in Leipzig auf ca. 600-800 

(o.A. 2012). Da es in Leipzig keine aktive Straßensexarbeit mehr gibt, kann nur vermutet 

werden, dass die meisten Frauen* Sexarbeit in privaten Räumen anbieten. Lange Zeit hat 

die Stadt durch verschiedene Maßnahmen die Eindämmung von sexuellen Dienstleistun-

gen im Stadtgebiet erkämpft. Die Durchsetzung einer Sperrgebietsverordnung war vor 

allem geprägt durch die Sichtbarkeit von Sexarbeit (vgl. Dölemeyer,2009:164fff.). Die 

damalige Straßensexarbeit wurde in der Nähe zur Innenstadt an ein angrenzendes Wohn-

gebiet verortet. Durch ständige Kontrollen von Polizei und Ordnungsamt wurden die 

Frauen* letzten Endes ganz von diesem Standort verdrängt. Ein regressives Instrument 

zur Verdrängung war die Beobachtung der Frauen* sowie der aufsuchenden Kunden. Das 

Beobachten war verbunden mit einem staatlichen Blick in Form von männlichen 
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Ordnungsamtsmitarbeitern (vgl. ebd.).
7
 Dies produzierte ein umfangreiches Wissen über 

die dort tätigen Frauen* und diente auch der Verhaltenskontrolle. Hinzu kam, dass über 

die dort arbeitenden Frauen* Protokolle und Identitäten angefertigt wurden. Die Vorge-

hensweise hatte den Effekt, dass durch die Beobachtungen durch kommunale Ordnungs-

mächte potenzielle Kundschaft vertrieben wurde. Daran lässt sich unter anderem ein 

Kampf um die Nutzungs- und Geltungshoheit des öffentlichen Raumes erkennen (vgl. 

ebd.). Dieser Vorgang spiegelte zentrale Machtstrukturen von staatlichen Akteuren wi-

der. Auch kam es zu materiellen Veränderungen des Raumes durch Einbahnstraßen und 

Wendeverbote. Wie die Materialität des Raumes als Dimension der staatlichen Gouver-

nementalität begriffen werden kann, wird an solchen Beispielen besonders deutlich.  

Durch diese Maßnahmen ist heute die Straßensexarbeit in Leipzig fast ganz verschwun-

den. Vereinzelt kommt es dennoch vor, dass Frauen* in der Nordstraße ihr Geld verdie-

nen, wie Männer in einschlägigen Internetforen berichten (vgl. ao-huren,2018). Die al-

lermeisten sind aber in private Wohnungen oder Bordelle verschwunden.  Die Stadt 

Leipzig duldet einige Bordelle, meist befinden sich diese außerhalb des Innenstadtkerns, 

in Gewerbegebieten oder in Autobahnnähe. Für die Stadt bedeutet dies auch, dass sie sich 

nicht mehr mit der Problematik der Straßensexarbeit befassen muss, wie zu Beginn der 

2000er Jahre. Frauen*, die mit ihren Kunden Privatwohnungen oder Hotels aufsuchen, 

scheinen für die Stadt kein Problem darzustellen. Obwohl Leipzig eine Großstadt ist, ha-

ben Ordnungsbehörden die Sexarbeit in den letzten 20 Jahren so weit zurückgedrängt, 

dass sie im städtischen Kontext kaum mehr eine Rolle spielt. In Leipzig ist davon auszu-

gehen, dass sich die Wohnungssexarbeit deshalb auf das ganze Stadtgebiet erstreckt. Ge-

nauere Zahlen von Frauen*, die in privaten Wohnungen ihre Dienstleistungen anbieten, 

gibt es aus naheliegenden Gründen jedoch nicht.  

 

 

 

7 Foucault entwickelt in seinem Werk Der Wille zum Wissen die Theorie, dass die Macht die auf Körper 
einwirkt von den einzelnen Individuen verinnerlicht wird und fortfolgend nicht mehr unmittelbar ange-
wandt werden muss. Denn die Individuen unterwerfen sich mit der Zeit selbst ihrer eigenen Disziplinie-
rung. So bedarf es nach seiner Auffassung schließlich kein direktes Druckmittel mehr, denn allein das in-
dividuelle Wissen eines kontrollierenden Blickes genügt, um die Macht weiterhin auszuüben. Wenn diese 
Theorie der Macht auf Frauen*-Körper bezogen wird, genügt nur die Überwachung durch den Mann, um 
Frauen* das Gefühl der Kontrolle zu vermitteln. Diese Strategie dient nicht zuletzt der Aufrechterhaltung 
von patriarchalen Machtverhältnissen (vgl. Ludewig,2002:107f.).    
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4.1.3 Untersuchungsraum Berlin  

In Berlin existiert eines der größten Angebote an Sexarbeit in der Bundesrepublik. Zur 

Betrachtung der Straßensexarbeit in Berlin können mehrere aktive Orte in Betracht gezo-

gen werden. Prominente Beispiele hierfür sind die Räume rund um die Kurfürstenstraße 

oder das Viertel um die Oranienburgerstraße in Berlin Mitte. Sexarbeit hat in Berlin eine 

lange historische Vergangenheit, die sich bereits Ende des 19. Jahrhunderts entwickelte. 

Zu Beginn waren die Frauen noch vermehrt in Kneipen und Tanzlokalen vorzufinden 

(vgl. Howe,2011:6fff.). Später entfaltete sich verstärkt auch die öffentliche Straßensexar-

beit in den Straßenzügen entlang der Kurfürstenstraße. Bis in die 1980 Jahre wurde die 

Sexarbeit dort toleriert, gerade weil dort auch einige „Hausfrauen“ ihr Geld verdienten, 

wenn ihre Ehemänner arbeiten waren (vgl. ebd.). In den 1980 Jahren kam es zu einzelnen 

Verdrängungen und Verlagerungen von Sexarbeit, die unter anderem bedingt waren 

durch Sanierungen des Stadtteils.  

Heute lässt sich erkennen, dass viele Frauen* trotz häufiger repressiver Maßnahmen den 

genannten Standort für sexuelle Dienstleistungen nutzen. Nach Schätzungen arbeiten dort 

regelmäßig mindestens 20, durchschnittlich aber 40-50 Frauen* (vgl. ebd.). Auch die An-

zahl der täglich aufsuchenden Kunden lässt sich nur schätzen, es wird jedoch davon aus-

gegangen, dass täglich ca. 100-200 Männer* sexuelle Dienstleistungen dort aufsuchen 

(vgl. Howe,2011:11fff.). Die meisten Frauen* sind zwischen 18 und 35 Jahren alt (vgl. 

ebd.). Wahrnehmbar ist eine ständige Fluktuation von Sexarbeiterinnen*: viele ver-

schwinden nach einigen Wochen und arbeiten in anderen Städten weiter, wiederum an-

dere sind in diesem Abschnitt etabliert und bieten dort ihre Dienstleistungen seit Jahr-

zehnten an. In Berlin gehen nach Einschätzungen des Vereins Hydra ca. 8000 Frauen* 

einer Beschäftigung im Bereich der Sexarbeit nach (vgl. ebd.). Frauen*, die Straßensexar-

beit anbieten, machen dabei einen sehr geringen Teil der Sexarbeiterinnen* aus.  Viele 

von ihnen arbeiten folglich meist in privaten Räumen.  

Unterschiedliche Vereine rund um die Kurfürstenstraße unterstützen die dort tätigen 

Sexarbeiterinnen*. Hydra e.V. ist einer der Vereine, der sich in den 1980 Jahren dort 

angesiedelt hat. Dieser positioniert sich klar für die rechtliche und soziale Gleichstellung 

von Sexarbeiterinnen*.    

Sexarbeit unterliegt einem ständigen Wandel und ist dabei immer abhängig von der sozi-

alen und ökonomischen Lage. Auch sind Veränderungen in der Gesellschaft mit dafür 

verantwortlich, wie sich Sexarbeit im öffentlichen Raum äußert. Ganz verschwunden ist 

die Sexarbeit rund um die Kurfürstenstraße jedoch nie. Das liegt daran, dass die Bezirke 
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kaum Handlungsmöglichkeiten besitzen, um die Sexarbeit in diesem Raum einzudäm-

men. Das Land Berlin hat ihre Ermächtigung nicht auf andere behördliche Bezirke über-

tragen, weshalb einzelne Viertel keine Sperrgebiete ausrufen können (vgl. Bezirksamt 

Mitte). Hinzu kommt, dass die Kurfürstenstraße in der direkten Schnittstelle zwischen 

den Verwaltungsbezirken Tempelhof-Schöneberg und Mitte liegt. Beide Bezirke agieren 

eigenständig und haben lange Zeit nicht übergreifend an Handlungskonzepten im Um-

gang mit Sexarbeit gearbeitet. Langsam deutet sich allerdings ein Umdenken der beiden 

zuständigen Bezirke an und es lässt sich zunehmend ein Austausch zwischen Verantwort-

lichen der Sozialen Arbeit, Behörden und der Polizei erkennen (vgl. ebd.).         

5. Soziale Arbeit im Spannungsverhältnis zwischen öffentlicher und 
privater Sexarbeit 
 

Sozialarbeiter*innen, die im Handlungsfeld der Sexarbeit tätig sind, haben mit verschie-

denen Einflüssen und Belangen von unterschiedlichen Personenkreisen zu tun: „Ir-

gendwo zwischen den Interessen von Sexarbeiterinnen*, staatlichen Leistungsnehmern 

bzw. Geldgebern, Polizei, Politikerinnen und Politikern, Verwaltungsbeamten und -be-

amtinnen, Medienleuten, Freiern, Bordellbetreibern, Steuerbehörden und Anwohnern 

müssen sie einen professionellen Weg finden und sind gezwungen, ihre eigenen Werte 

und Moralvorstellungen dauernd zu überprüfen bzw. zu reflektieren“ (Su-

ter/Muñoz,2015:127). Der umfassende Tätigkeitsbereich wird also nicht zuletzt deutlich 

anhand der verschiedenen Akteure, die im Handlungsfeld der Sexarbeit agieren. Zu erah-

nen ist, dass Konflikte unvermeidbar sind und die Soziale Arbeit häufig eine vermittelnde 

Rolle zwischen unterschiedlichen Parteien einnimmt. Gerade hier ist erkennbar, dass die 

Profession immer flexibel agieren und auf die unterschiedlichsten Belange eingehen 

muss. Somit ist es von besonderer Bedeutung für die Soziale Arbeit, eine Vernetzung zu 

anderen Vereinen, Politiker*innen und der Stadt aufzubauen, um eine öffentliche Sensi-

bilisierung des Themas im städtischen Kontext zu verankern. Gerade aus diesem Span-

nungsverhältnis ergibt sich dann die der Arbeit zugrunde gelegte Fragestellung: „Wel-

chen Herausforderungen und Konflikten begegnet die Soziale Arbeit im Umgang mit 

Sexarbeit?“. Zu klären ist dabei, welche staatlichen Akteure sich konkret mit dem Thema 

der Sexarbeit konfrontiert sehen und welche örtlichen Gegebenheiten sich sowohl in pri-

vaten als auch öffentlichen Räumen in Leipzig und Berlin erkennen lassen. Dabei soll der 

Umgang der Sozialen Arbeit mit unterschiedlichen Voraussetzungen und lokalen Gege-

benheiten in den Fokus genommen werden. Zentral sind neben den Aufgabenbereichen 
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der Sozialen Arbeit auch die finanzielle Situation von Beratungsstellen und die Anzahl 

involvierter Akteure.  

 

5.1 Handlungsfeld Sexarbeit: Aufgabenbereich der Sozialen Arbeit  

Die Soziale Arbeit ist im Handlungsfeld der Sexarbeit in allen Bundesländern vertreten. 

Viele Beratungsstellen haben ähnliche Angebote, um die Frauen* in verschieden Lebens-

situationen zu unterstützen. Die Beratungslandschaft ist jedoch sehr unterschiedlich auf-

gestellt. Im westlichen Teil Deutschlands gibt es in fast jeder größeren Stadt Angebote 

für Sexarbeiterinnen*, im östlichen Teil wiederum gibt es nur sehr wenige Anlaufstellen. 

Die Beratungsstellen haben breitgefächerte Angebote wie z.B. der Verein Hydra e.V. in 

Berlin. Das Angebot umfasst z.B.: psychosoziale Beratung, Umstiegsberatung, Beratung 

zu Safer Work und sozialrechtliche Beratung (Hydra e.V.). Neben dem Beratungsangebot 

bieten die meisten Vereine außerdem aufsuchende Sozialarbeit an. Diese Form der Sozi-

alarbeit ist dabei eins der wichtigsten Instrumente, um Frauen* direkt an ihrer Arbeits-

stelle zu erreichen (Kapitel 5.3). Auch können sich die Beratungsangebote von Stadt zu 

Stadt unterscheiden. Das liegt daran, dass die Strukturen, in denen Sexarbeit stattfindet, 

nicht immer gleich sind. Sexarbeit kann demnach in der ganzen Stadt oder nur in einem 

abgegrenzten Raum stattfinden. Die meisten deutschen Städte sind geprägt von Sperrge-

bietsregelungen und insofern sind Angebote und Konzepte nicht deckungsgleich, sondern 

abhängig von den örtlichen Gegebenheiten und rechtlichen Verordnungen. Der Auftrag 

der Sozialen Arbeit besteht darin, individuell zu schauen, welche Komplexitäten an einem 

bestimmten Startort vorherrschen. An vielen Stadtorten ist zu erkennen, dass sich Bera-

tungsstellen häufig in der direkten Nähe zu Vierteln, in denen sexuelle Dienstleistungen 

angeboten werden, befinden. So können Sozialarbeiter*innen einen direkten Zugang zu 

den dort tätigen Frauen* erlangen.   

Der Aufgabenbereich der Sozialen Arbeit ist nicht nur zuständig für die Abdeckung von 

Beratungsgesprächen, sondern setzt sich auch mit alltäglichen Angelegenheiten von 

Frauen* auseinander. Darunter fallen z.B. Termine bei Behörden, Ärzt*innen und Bera-

tungsstellen (vgl. Rother,2015:146 ff.). Es kommt vor, dass Frauen* auch durch Sozial-

arbeiter*innen bei solchen Terminen begleitet werden. 

In Krisensituationen wird von den Sozialarbeitenden immer wieder verlangt, unter Zeit-

druck zu arbeiten und schnelle Hilfe in Notlagen zu leisten (vgl. ebd.). Dabei dürfen sie 

nicht vergessen, welche Aufgabe stets Vorrang hat. Die Kernaufgabe der Sozialen Arbeit 



 21 
 

liegt darin, an erster Stelle die Anliegen der Klient*innen wahrzunehmen und ihnen situ-

ationsbedingt Hilfe zu gewährleisten. Erst danach müssen Sozialarbeiter*innen dem 

Staat, den Bedingungen des staatlichen Rechtssystems unter der aktuellen Sozialpolitik 

sowie dem ethischen Kodex der Sozialen Arbeit, welcher sich unter anderem auf die 

Menschenrechte bezieht, rechenschafft leisten (vgl. Howe,2015:44).  

In der Sexarbeit geschieht es auch, dass Frauen* in Konflikte mit dem Gesetz geraten. 

Oftmals geht es um nicht genehmigte Aufenthaltserlaubnisse, die Arbeit in Sperrgebieten 

oder illegalen Substanzgebrauch. Hin und wieder kommt es vor, dass sich die Soziale 

Arbeit gerade bei gesetzlichen Verstößen in illegales Terrain bewegen muss, um Frauen* 

in Notlagen zu helfen. Hinzu kommt, dass Frauen* nicht immer am selben Ort arbeiten 

und ihrer Standorte häufig wechseln. Betroffen davon sind oft Frauen*, die nicht selbst-

ständig tätig, sondern von Dritten abhängig sind. Häufig sind es Frauen*, die von 

Zwangsausbeutung betroffen sind. Für solche Fälle ist ein intaktes Netzwerk an Bera-

tungsstellen im ganzen Bundesgebiet hilfreich, um Frauen* auch andere Anlaufstellen 

mitteilen zu können. Für die Soziale Arbeit bedeutet das, ständige Flexibilität, anhaltende 

Austuschprozesse und wieder neue, bedarfsgerechte Konzepte zu erarbeiten oder anzu-

passen.   

 

5.1.2 Staatliche Akteure im Handlungsfeld der Sexarbeit  
 

Polizei und Ordnungsamt 

Bei der Polizei und dem Ordnungsamt geht es um die Aufrechterhaltung der öffentlichen 

Ordnung, Sicherheit und Bekämpfung krimineller Strukturen in der Szene der Sexarbeit. 

Ihre Handlungsgrundlage ist dabei die Durchsetzung von Gesetzen und Verordnungen. 

Um diese durchzusetzen, nutzen sie eine gängige Interventionsform: Durchsuchungen 

oder wie in Leipzig die Überwachung. Sie ordnen somit Frauen* der Kategorie Opfer und 

oder Täterin zu (vgl. Vorheyer, 2010:364f.). 

Gesundheitsamt 

Das Gesundheitsamt hat die zentrale Aufgabe übertragbare Krankheiten durch Kontrollen 

und Präventionsarbeit zu verhindern. Sie führen die Gesundheitsberatung und Anmel-

dung durch. Sie arbeiten dabei orientiert an der Klientin*. 

Soziale Arbeit/ Einrichtungen 

Die Soziale Arbeit möchte eine bessere soziale Situation für die Frauen* erreichen. Dabei 

handelt sie immer nach den Bedürfnissen der Klientinnen* und nutzt als 
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Interventionsform die soziale Beratung und Begleitung, um sie in alltäglichen Lebenssi-

tuationen zu stärken. Sie betrachtet die Frauen* als Hilfsbedürftige, die schnelle Unter-

stützung benötigen. 

 

5.1.3 Die Bezirke Tempelhof- Schöneberg und Zentrum Nord  
 
Eine Einordnung 

In der Mitte von Berlin liegt die Kurfürstenstraße, sie bildet die Grenze zwischen den 

Bezirken Tiergarten/Mitte und Tempelhof-Schöneberg. Vor dem Mauerfall (Westberlin) 

lag die Kurfürstenstraße am Rand der Stadt, nach der Wiedervereinigung änderte sich das 

Stadtbild und die Kurfürstenstraße rückte in den Stadtkern. Nach dem Mauerfall entstan-

den viele Brachflächen. Bis heute sind ständige Veränderungen im Stadtteil vorzufinden. 

Es leben ca. 26.000 Menschen in diesem Bezirk (vgl. Howe,2015:33). Darunter viele 

Kinder, Familien und Alteingesessene. Es gibt Gewerbeflächen, Restaurants, Kaffees und 

mittendrin befindet sich das größte Angebot an Straßensexarbeit in Berlin.  

Auch in Leipzig gab es lange Jahre (bis 2005) unweit vom Innenstadt Ring in der Nord-

straße Straßensexarbeit. Der Bezirk Zentrum Nord verzeichnete im Jahr 2017 ca. 9200 

Bewohner*innen (Ordnungsamt Leipzig,2021). Die Nordstraße verläuft vom Innenstadt-

ring in Richtung Norden und endet am Nordplatz. In diesem Bereich gibt es viele Gewer-

betreibende, Kindergärten und Mehrfamilienhäuser. Durch die Bekämpfung der Sexar-

beit im öffentlichen Raum hat sich die Sexarbeit in Leipzig jedoch zunehmend in private 

Wohnungen und Bordelle zurückgezogen. 

5.2 Herausforderungen und resultierende Konflikte für die Soziale Arbeit am 

Beispiel von Berlin und Leipzig 
 

5.2.1 Aufsuchende Arbeit  

Eine wichtige Praxis der Beratungsstellen ist der Zugang durch aufsuchende Arbeit. Es 

geht darum, Menschen in einem meist begrenzten öffentlichen Raum wahrzunehmen und 

Hilfsangebote unbürokratisch zu vermitteln. Die Arbeit richtet sich an Menschen oder 

Gruppen, die häufig von Marginalisierung betroffen sind. Ziel ist es dabei, auf nied-

rigschwellige Angebote aufmerksam zu machen. (vgl. Diebäcker/Wild,2020:1). Die 
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Aufgabe besteht im Bereich der Sexarbeit darin, die Tätigkeit der Frauen* wertzuschät-

zen, Anliegen zu klären und auf Beratungsangebote zu verweisen. 

Ansprechend ist das Angebot gerade für Frauen*, die in der öffentlichen Straßensexar-
beit tätig sind. Durch die Soziale Arbeit können sie direkt erreicht und angesprochen 

werden. Viele Frauen* kennen meist schon die Fachberatungsstellen, weil sie häufig in 

der direkten Nähe zu „Rotlichtvierteln“ angesiedelt sind. Eine Sozialarbeiterin aus einer 

Fachberatungsstelle beschreibt ihre Arbeit wie folgt: 

„[…] Oftmals geht es einfach ums Überleben, also das wir die ein kleines bisschen sta-

bilisieren können, also dass sie überleben. Und Ziel ist natürlich einfach Leben lernen 

und nicht nur überleben“. (Vorheyer,2010:349). 

Wie in dem Zitat erläutert, geht es vorwiegend um eine schnelle Schadensminimierung 

und Überlebenshilfe, die sich explizit an Frauen* auf der Straße richtet. Frauen*, die wie-

derum in privaten Wohnungen arbeiten, sind für Streetworker*innen eher schwieriger 

auffindbar und ansprechbar. Die Suche nach diesen privaten Wohnungen gestaltet sich 

problematischer, denn auch die Sozialarbeiter*innen möchten die Frauen* nicht in 

schwierige Situationen bringen, wenn sie im ganzen Haus nachfragen, ob in einer Woh-

nung Sexarbeit sattfindet. Hierbei muss behutsam vorgegangen werden. 

Zunächst muss erst einmal eine Vertrauensbasis zu den tätigen Frauen*, die auf der Straße 

arbeiten aufgebaut werden, um im nächsten Schritt konkrete Informationen von Kolle-

ginnen*, die in privaten Wohnungen ihrer Dienstleistungen anbieten, erhalten zu können. 

Diese Vertrauensbasis setzt eine hohe Professionalität voraus, die sich durch ressourcen-

orientierte Fokussierung in wenig strukturierten und unverbindlicheren Settings kontinu-

ierlich anpassen muss (vgl. Diebäcker/Wild,2020:10). Das meint, wenn es den Streetwor-

ker*innen gelingt, längerfristigen Kontakt aufzubauen, kann dies für die Klientin* als 

vertrauenswürdig klassifiziert werden. Das kann dazu führen, dass die professionelle Be-

ziehung zwischen beiden gestärkt wird und das Angebot von der Klientin* als wirksam 

eingeordnet werden kann. Dies ist jedoch mit einer aktiven Beziehungsarbeit zwischen 

beiden Parteien verbunden, die aufrechterhalten werden muss, um langfristige Hilfestel-

lungen gewährleisten zu können. Diese Art an Kontaktermittlung ist jedoch aufwendig 

und beansprucht Zeit. Eine weitere Herausforderung gestaltet sich daraus, dass viele Pri-

vatwohnungen nicht gewerblich angemeldet sind, wodurch die Sozialarbeiter*innen die 
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Frauen* nicht gezielt und systematisch aufsuchen können. Hier bietet sich die Option der 

profitablen Arbeit an, indem sich guter und vertrauensvoller Umgang untereinander her-

umspricht, sodass die Soziale Arbeit in dieser Hinsicht einen geringen Anteil an Frauen* 

auch in privaten Räumen erreichen kann, ohne aktiv nach ihnen suchen zu müssen. Ge-

rade in Leipzig ist dies eine herausfordernde Aufgabe, denn es ist schwer ohne ständigen 

Anlaufpunkt Kontakte zu den Frauen* zu knüpfen und darüber hinaus längerfristig in 

einem gemeinsamen Austausch zu verbleiben.    

Da, wie bereits erwähnt, keine Straßensexarbeit in Leipzig sattfindet, ist die Beratungs-

stelle Leila, die unter dem Dachverein der Aids-Hilfe angesiedelt ist, mit einer solchen 

Herausforderung häufiger konfrontiert als Kolleg*innen aus Berlin. Die tätigen Sozialar-

beiterinnen* aus dem Bereich Sexarbeit der Stadt Leipzig vermuten, dass die meisten 

Frauen* in Wohnungen im Leipziger Westen arbeiten. Eine Sozialarbeiterin aus Leipzig 

beschreibt die Situation wie folgt: 

„Ich bin überzeugt: Gäbe es einen großen Straßenstrich, gäbe es auch mehr Hilfsange-

bote“ (Mitzkat,2018). 

Ein weiterer Faktor, der die Situation zusätzlich verschärft, ist die finanzielle Notlage. 

Die Hilfsangebote für Frauen* in diesem Tätigkeitsbereich beschränken sich auf zwei 

Beratungsstellen: Neben Leila e.V. kommt noch Kobranet hinzu. Dieser Verein unter-

stützt Frauen*, die von Zwangslagen und Ausbeutungen betroffen sind. Eine Sozialarbei-

terin aus dem Projekt Leila sagt dazu: 

„Bestes Beispiel, dass wir keine Gelder für Sprachmittlung haben. Das heißt sie haben 

nicht auf dem Schirm, dass wir so nicht arbeiten können“ (Bartsch et. al.,2021). 

Hier wird noch einmal deutlich, wie wenig Geld vom Land Sachsen zur Verfügung ge-

stellt wird. Die Relevanz von Sprachmittlung ist in diesem Bereich besonders wichtig, 

denn viele Frauen* sprechen weder deutsch noch englisch. Sprachmittlung kann das Ver-

trauen zwischen Beratungsstelle und Frauen* stärken und kann auftretende Konflikte 

auch im Viertel schneller kommunizieren. Für Beratungsstellen, die in Sachsen ansässig 

sind, bedeutet das, dass sie nicht auf die konkreten Interessen der Frauen* eingehen kön-

nen. Auch können sie weniger auf Konflikte zwischen Nachbar*innen und 
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Sexarbeiterinnen* reagieren. Das hat zur Folge, dass die Beratungsstelle meist nur eine 

reduzierte Hilfsstellung für Frauen*, die aus anderen Herkunftsländern kommen, anbie-

ten können. 

5.2.2 Finanzielle Situation   

Wie oben erwähnt, ist die finanzielle Situation im Bundesland Sachsen besonders 

schwerwiegend. Wenn sich die Finanzierungen von Beratungsstellen im Bereich der 

Sexarbeit angeschaut werden, steht Sachsen im Vergleich zum Land Berlin sehr schlecht 

da. Für ein aktuelles Doppelhaushaltsjahr 2020/2021 stehen den sächsischen Kommunen 

Dresden, Leipzig und Chemnitz insgesamt 150.000 Euro zu Verfügung. Und das sind nur 

drei der insgesamt sechs Städte, in denen Sexarbeit in Sachsen offiziell erlaubt ist (vgl. 

Bartsch et. al.,2021). Wohingegen Berlin mit einem Haushalt für Beratungsstellen im 

Feld der Sexarbeit mit über 5 Millionen Euro finanziell deutlich besser aufgestellt ist. 

Tatsächlich muss unter diesem Aspekt betrachtet werden, dass in Berlin mehr Frauen* 

in der Sexarbeit tätig sind als in Leipzig. Zugleich gibt es eine viel öffentlichere Sexarbeit, 

die zu mehr potenziellen Spannungsverhältnissen führt, welche dann durch Beratungs-

stellen aufgefangen werden sollen. Dadurch, dass in Leipzig keine öffentlichen sexuellen 

Handlungen stattfinden, weil sie unter anderem auch durch die Regulierungen verdrängt 

wurden, scheint es für die Stadt und das Land kein oder nur begrenztes Interesse an dieser 

Thematik zu geben. Aus dem sächsischen Landtag setzt sich Sarah Buddeberg von der 

Linksfraktion für die Belange von Sexarbeiterinnen* ein: 

„Die Staatsregierung darf die Probleme der Sexarbeiter*innen nicht länger ignorieren 

– praktikable Lösungen müssen her […]“  

schreibt sie in einer Pressemeldung von 23.10.2020. In einem Antrag der Linksfraktion 

an die Landesregierung wird die Forderung noch deutlicher:  

„[…] Ausbau der aufsuchenden Unterstützungsangebote und der aufsuchenden Sozial-

arbeit für Sexarbeiter*innen […] kontinuierliche Förderung von Fachberatungsstellen 

[…] Förderung und Ausbau der Sozialarbeit auch in Kommunen unter 50.000 Einwoh-

ner*innen sowie Etablierung von kommunenübergreifenden Projekten wie beispiels-

weise einer mobilen Beratung für Sexarbeiter*innen […]“ (Fraktion die Linke,2020). 
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In dieser Mitteilung wird noch einmal sichtbar, wie es um die Beratungslandschaft in 

Sachsen bestellt ist. Da es in Sachsen nur wenige unabhängige Beratungsstellen gibt, ist 

es sehr schwer einzugrenzen, wie viele Frauen* überhaupt in der Straßensexarbeit tätig 

sind. Zudem verfügt nicht nur Leipzig, sondern auch ganz Sachsen über Sperrgebiete, 

was zur Folge hat, dass es für das ganze Bundesland faktisch kaum verlässliche Zahlen 

zur Sexarbeit gibt. Für Leipzig ist das „Problem“ der Straßensexarbeit seit Jahren unsicht-

bar geworden, was für die Polizei und das Ordnungsamt bedeutet, dass sich ihr Job in der 

aktiven Bekämpfung somit erledigt habe. Neben der Linksfraktion sind nur noch die Grü-

nen an einem aktiven Diskurs für Sachsen bemüht. Alle anderen Parteien äußern sich erst 

gar nicht zu dieser Thematik. Anhand der Finanzierung lässt sich also erkennen, dass 

Sexarbeit noch immer keinen gesellschaftlichen Stellenwert eingenommen hat und wei-

terhin von Stigmatisierung und Regulierung betroffen ist. Ein anderes Bild zeigt sich im 

Bundestag. Positive Einwirkungen auf die Situation in Sachsen könnte die neue Bundes-

regierung haben. Alle drei Parteien äußern sich gegen einen Sexkaufverbot und befür-

worten den Ausbau an Hilfsangeboten: 

„Es hilft nicht die Prostitution insgesamt zu verbieten, sondern wir müssen schauen, 

wie kommen wir an die Menschen ran, die wirklich Hilfe brauchen“, sagt Judith Sku-

delny, Bundestagsabgeordnete von der FDP (BesD e.V.) 

Zuvor machte sich vor allem die Frauenspitze der CDU/CSU für ein Sexkaufverbot stark, 

mit widersprüchlichen Begründungen. Im Positionspapier aus dem Jahr 2021 hieß es: 

„Erwachsene Frauen und Männer, die sich für die Arbeit in der Prostitution frei ent-

scheiden und sich dabei an die geltenden Vorschriften halten, sollen sie auch weiterhin 

ausüben können“. Und weiter „[…] falls die Regelungen nicht zum gewünschten Schutz 

von Prostituierten geführt haben, weitere Maßnahmen vorschlagen und auch ein Sex- 

kaufverbot in Betracht ziehen“ (3.f.). 

Auf der einen Seite existiert für die CDU/CSU freiwillige Sexarbeit, doch gleichzeitig 

wenden sie sich nicht ganz von einem Sexkaufverbot ab. Wodurch letztlich keine klare 

Position erkennbar wird. Durch den Regierungswechsel und die damit verbundenen po-

sitiven Einstellungen gegenüber Sexarbeiterinnen*, erhoffen sich die engagierten Bera-

tungsstellen und tätigen Dienstleisterinnen* mehr Aufmerksamkeit, Anerkennung und 

fortführende finanzielle Unterstützung.  
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5.2.3 Staatliche Akteure, Anwohner*innen und Sexarbeiterinnen* 

Mit Spannungsverhältnissen hat die Berufspraxis der Sozialen Arbeit in vielfacher Hin-

sicht zu tun. Die Aufgabe der Sozialen Arbeit liegt stets darin, eine Vermittlungstätigkeit 

einzunehmen. Das meint, dass sie zwischen den gesellschaftlichen Anforderungen aber 

auch den individuellen Bedürfnissen der Klientinnen* fungiert. Prägend sind für sie die 

Lebenswelt der Klientinnen* und ihre soziale Umwelt. Im Umgang mit Sexarbeiterin-

nen* prallen auf die Soziale Arbeit nun viele Aufgaben und Herausforderungen. Das 

meint nicht nur die tägliche Arbeit mit Sexarbeiterinnen*, sondern auch die Arbeit und 

der Umgang mit Anwohner*innen, der Politik und den Ordnungsbeamten. Das einfüh-

rende Zitat (S.19), soll noch einmal verdeutlichen, mit welchem Spannungsgefügen die 

Soziale Arbeit im Themenfeld der Sexarbeit konfrontiert wird. Denn die gemeinsame 

Nutzung eines Raumes oder eines Stadtteils von unterschiedlichen Akteuren führt häufig 

zu Konflikten und Auseinandersetzungen. Hin und wieder lassen sich Tendenzen von 

Spannungslagen erkennen, die mal mehr oder weniger städtische Zuwendung erfahren. 

Deutlich wird dies nicht zuletzt anhand von Interviewausschnitten sowohl aus Leipzig als 

auch Berlin, die exemplarisch verglichen werden. Darunter finden sich zum einen An-

wohner*innen, Polizist*innen und Gewerbetreibende sowie Sexarbeiterinnen*. Span-

nungsverhältnisses entstehen häufig, wenn sich Anwohner*innen beschweren. So wird 

meist auch das Interesse von Ordnungsbehörden geweckt, sich öffentliche Raumstruktu-

ren, in denen Sexarbeit stattfindet, genauer anzuschauen. Zentrales Thema dabei ist im-

mer wieder Verschmutzung, Lärm und Ruhestörung. Besonders fallen Menschen oder 

Gruppen auf, deren Verhalten als unerwünschte Raumnutzung wahrgenommen wird. Ne-

ben (migrantischen)- Sexarbeiterinnen* sind auch Wohnungslose und Substanzabhän-

gige betroffen, die über sicherheits- und ordnungspolitische Maßnahmen reguliert und 

kriminalisiert werden. Das Recht auf die uneingeschränkte Nutzung eines öffentlichen 

Raumes gilt demnach nicht für die ganze Gesellschaft (vgl. Diebäcker/Wild, 2020:27).  

Eine Anwohnerin beschreibt die Situation in der Gegend um die Kurfürstenstraße wie 

folgt: 

„betrinken, dauerhaft lärmen, an Wohnungstüren klingeln, an die Hauswand urinieren 

oder sich mit Prostituierten im Keller aufhalten“ und weiter: „Früher kannten wir die 

Prostituierten, das waren eigentlich ständig die gleichen, die abends gekommen sind, 

im Sommer nicht vor 22h, im Winter nicht vor 20h“ (Howe,2011:49ff.). 
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Diese Anwohnerin fühlt sich durch die nahegelegene Sexarbeit gestört. Aus ihrer Be-

schreibung heraus lässt sich vermuten, dass die Situation für sie früher erträglich war. Es 

ist auch anzunehmen, dass sie schon einige Jahre dort lebt und darauf anspielt, dass der 

Zustand vor der EU-Osterweiterung annehmbarer war. Mit der EU-Osterweiterung (2004 

und 2007) erlangten Menschen aus Osteuropa unbürokratischeren Zugang zum Arbeits-

markt in Deutschland. Das führte unter anderem dazu, dass mehr Frauen* aus Bulgarien 

und Rumänien zum Arbeiten nach Deutschland kamen. „Der Besitzer eines Imbisses be-

richtet, dass er seit 30 Jahren in der Gegend wohnt und seit 11 Jahren einen Imbissladen 

besitzt. Ihm zufolge seien keine deutschen Frauen* mehr in der Kurfürstenstraße, sondern 

vor allem Ungarinnen*. Seiner Information nach arbeiten sie sehr günstig […]“ 

(Howe,2011:46). Es wird also noch einmal deutlich, dass sich die Gegebenheiten in den 

letzten Jahren an der Kurfürstenstraße verändert haben und dass mittlerweile mehr 

Frauen aus osteuropäischen Ländern dort arbeiten. Es ist davon auszugehen, dass sich 

Frauen* mit billigeren Preisen gegenüber der Konkurrenz durchgesetzt und sich andere 

mit höheren Preisen ins Private zurückgezogen haben. Ein weiterer Faktor, der dazu führt, 

dass Frauen* vermehrt wieder in private Räume verschwinden, ist die hohe Kontroll-

dichte durch die Polizei und das Ordnungsamt. Den Umgang durch die Polizei beschreibt 

eine migrantische Sexarbeiterin* wie folgt:  

„Wenn du nicht gut Deutsch sprichst und wenn Du schwarz bist, dann wirst Du von der 

Polizei nicht gut behandelt. [...] Mit mir redet die Polizei wie der letzte Dreck. Wenn du 

auf der Straße arbeitest und schwarz bist, bist Du für sie keine Person […]. Wenn Du 

bei der Polizei eine Anzeige machst, dann hast Du nachher Probleme, weil Du eine 

Prostituierte bist. Du hast keine Chance“ (Le Breton,2011:186f). 

Diese Sexarbeiterin* schildert mehrere Ursachen, die zu ihrer Ausgrenzung führen. Das 

Attribut der Sprache, das Merkmal der Hautfarbe und die Berufswahl spielen eine über-

geordnete Rolle, die sie im Umgang durch Ordnungsbeamte erfährt. Auch dann, wenn ihr 

z.B. Gewalt widerfährt, sieht sie in der Polizei keinen Akteur, der sie unterstützt oder ihr 

helfen kann. Die geschilderten Ängste lassen sich auch dann erkennen, wenn Städte ‚Auf-

wertungsprogramme‘ ins Leben rufen und verstärkte Kontrollen durchführen. Unmittel-

bar betroffen sind somit auch Frauen*, die unweit des Stadtzentrums Sexarbeit anbieten. 

Bewusst werden häufig Umgestaltungsmaßnahmen von Vierteln unternommen, um Men-

schen zu vertreiben, die dort viel Zeit verbringen und nicht den gesellschaftlichen 
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Normen entsprechen. Solche „Aufwertungsprozesse“ lassen sich auch in Leipzig erken-

nen, sie dienen meist als Aushängeschild für Tourist*innen und Investor*innen. Das Ord-

nungsamt der Stadt Leipzig (2003) beschrieb dies wie folgt: 

„Sicherheit, Ordnung und Sauberkeit in einer Stadt wirken als Standortfaktoren für die 

Entwicklung einer Stadt. [...] Die Attraktivität der Stadt als Lebensraum, Wirtschafts-

standort und Touristenmagnet wird davon geprägt“. 

Für Menschen, die den öffentlichen Raum ‚stören', ist demnach kein Platz, was sich dann 

wiederum in Handlungsstrategien zur Bekämpfung von solchen Personengruppen wie-

derspeigelt. 

Ein Polizeibeamter aus Leipzig schildert die Bekämpfung der Sexarbeit wie folgt: 

„Früher, ganz früher war das der Hausfrauenstrich, also 98/99 […]. Da sind eigentlich 

die Hausfrauen früh um 10 Uhr dort hingekommen und haben sich nebenbei ein biss-

chen Geld verdient […] so15/16 Uhr, war dort Ruhe, das hat sich dann derartig ver-

schoben, weil wir dann dort waren. Da haben sich die Hausfrauen dann zurückgezogen. 

[…] Und dann haben sich die sogenannten „jungen Mädchen“ dort breit gemacht. […] 

Und jetzt ist es ein reiner Drogenstrich, muss man so sagen“ (Dölemeyer,2009:164). 

Aus dem Zitat lässt sich entnehmen, dass die „jungen Mädchen“, die mit der Sexarbeit 

ihren Substanzkonsum finanzieren, nochmals als eine unerwünschte Form der Raumnut-

zung beschrieben werden. Wohingegen die Hausfrauen, die sich nur ein Taschengeld ver-

dienen wollten und sich im öffentlichen Raum angemessen verhielten, nicht zum mar-

kanten Problem erklärt wurden. Die Konsequenz der ordnungspolitischen Maßnahmen 

war das Verschwinden aus Straßenzügen und die Verlagerung in private Räume oder an-

dere Wohngebiete. Ende der 1990er Jahre konnte dies neben der Vertreibung von Frauen* 

auf der Nordstraße auch am angrenzenden Hauptbahnhof beobachtet werden. Die Polizei 

verschärfte am Leipziger Hauptbahnhof ihre Maßnahmen zur Verdrängung von Sub-

stanzabhängigen Personen erheblich, sodass sich die Szene letzten Endes fast ganz zu-

rückzog. In diesem Zusammenhang lässt sich vermuten, dass darunter auch Frauen* wa-

ren, die ihren Substanzkonsum durch Sexarbeit finanzierten. Zurückzuführen lässt sich 

dies auf die zeitliche Einordung von dem oben genannten Polizeibeamten und dem 
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Suchtbericht der Stadt Leipzig aus dem Jahr 1999. Und die Zerschlagung der Szene hatte 

folglich erkennbare Auswirkungen für die Soziale Arbeit: 

„Negativer Nebeneffekt dieser Aktion war es, dass bereits installierte Angebote der auf-

suchenden Arbeit erheblich blockiert wurden“ (Ullrich/Tullney,2012:11). 

Damit einher ging der Verlust des Wahrnehmbaren, den vor allem die Soziale Arbeit 

bei ihrer aufsuchenden Tätigkeit bemerkte. Gerade im Zusammenhang mit Sexarbeit 

bietet der öffentliche Raum einen Schutzraum für Frauen*. Der durch Verdrängungen in 

private Räume die Sichtbarkeit nimmt, und sie vor potenziellen Übergriffen schützt 

(vgl. Gradow/Deobald,2020:194ff.).
8
 Auch Herr Schönborn von Neustart e.V. sieht die 

Straße als einen gewissen Schutzraum:  

„[…] wer im Bordell wohnt, hat zwar ein Dach über dem Kopf, aber viel besser ist das 

Leben nicht. Für viele bedeutet die Straße eine größere Freiheit“ (Piontek, 2019). 

Die von Gardow und Deobald aufgestellte These wird von zwei Frauen*, die in der Sexar-

beit tätig sind, unterschiedlich wahrgenommen. Eine beschreibt die Situation im ge-
schlossenen Raum als gewaltvolle Erfahrung:  

„Ja, der Freier kam, und er war angetrunken. Er hat ständig geklingelt und dann habe 

ich ihm die Türe geöffnet. Ich habe ihm gesagt, dass ich nicht am Arbeiten bin. Aber als 

ich die Türe öffnete, hat er mich einfach an die Türe gestossen und hat mein Hemd ge-

packt und mich gestossen, bis ich hingefallen bin. Er hat mich fest an die Beine geschla-

gen, bis ich blaue Flecken bekam. Er hat mir mit der Faust ins Gesicht und auf den 

Kopf geboxt […]“ (Le Breton,2011:168). 

Diese massive Gewalt gegen (migrantische) Frauen* ist in geschlossenen Räumen in den 

Interviews, die von Le Breton geführt wurden, häufig Thema. Vor allem sind gerade diese 

Frauen* zu den ohnehin vorhandenen Stigmata ihrer Berufswahl zusätzlich von Rassis-

mus betroffen. Eine andere Frau* beschreibt die Arbeit auf der Straße als gefährlich, da 

sie dort keinen Schutz vor Übergriffen hätte:  

 

8 Auch das Bundeskriminalamt verzeichnet bedingt durch die Pandemie eine Zunahme von Ausbeutungen 
im Bereich der Sexarbeit. Dabei wird davon ausgegangen, dass durch die Schließung von Laufhäusern die 
Situation für sexuelle Ausbeutung zunimmt (vgl. BKA,2020:10f.).   
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„Mehrheitlich habe ich in Häusern, in Salons oder in Bars gearbeitet. Die Arbeit auf 

der Strasse könnte gefährlich sein. Frauen, die auf der Strasse arbeiten, leben gefähr-

lich […]  Wenn du in einem Haus, Salon oder Bar arbeitest, dann ist das anders. Die 

Männer wissen, dass wir nicht alleine sind“ (Le Breton,2011:192). 

Es ist davon auszugehen, dass Frauen mit Migrationshintergrund sehr häufig sowohl in 

öffentlichen als auch in geschlossenen Räumen Gewalterfahrungen erleben und tenden-

ziell vielfach in das Visier von Polizei und Ordnungsamt geraten. In diesem Zusammen-

hang könnte nachvollzogen werden, weshalb beide Frauen* eher in privaten Räumen ihre 

Dienstleistung anbieten, obwohl sie auch dort nicht hinreichend vor Gewaltübergriffen 

geschützt sind. 

Neben der Aufgabe, sich um die Verbesserung der Lebenssituation von Frauen zu küm-

mern, fungiert die Soziale Arbeit auch als Bindeglied zwischen Anwohner*innen und 

Sexarbeiterinnen*, da sie meist sichtbar im öffentlichen Raum tätig ist. Es kommt vor, 

dass Anwohner*innen die Beratungsstelle als Beschwerdestelle nutzen. Die Soziale Ar-

beit wirkt wie ein öffentlicher Ansprechpartner für alle, die in dem Raum leben und ar-

beiten. Mit dieser Herausforderung wird die Soziale Arbeit zusätzlich konfrontiert. Dabei 

wird von ihr verlangt, die Bedürfnisse und Entwicklungen von Anwohner*innen, die in 

dem Stadtteil leben, miteinzubeziehen. Häufig wird dabei vergessen, für wen sie eigent-

lich da ist (vgl. Howe,2015:46). Eine Sozialarbeiterin aus der Beratungsstelle Olga sagt 

in der TAZ (02.06.2009), dass es um  

„ein verträgliches Miteinander gehe – nicht um Vertreibung“ 

dieses gelte sowohl für die Anwohner*innen und insbesondere die Familien mit Kindern 

als auch für die Sexarbeiterinnen*. 

„Wir wollen, dass wir hier alle nebeneinander leben können“ (Howe,2015:52). 

Durch vielfache Beschwerden der Anwohner*innen wurden stadtplanerische Mittel in 

Berlin (Einbahnstraße; Wendeverbote etc.) eingeführt. Dies führte dazu, dass sich sexar-

beitende Frauen*, zum Ärgernis der dort Ansässigen, in angrenzende Straßenzüge verla-

gerten. Viele Bewohner*innen schlossen daraus, dass sich die Sexarbeit weiter ausge-

breitet hat und nun auch bei ihnen vor der Haustür stattfindet. Das weckt bei den Bewoh-

ner*innen Ängste und veranlasst sie dazu, sich aktiv über die Rotlichtszene zu 
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beschweren (vgl. Howe,2015:40). Die Beratungsstelle Olga reagierte drauf und entwi-

ckelte in einer Zusammenarbeit mit der katholischen Hochschule Berlin einen Flyer, um 

die gängigsten Fragen rund um das Thema Sexarbeit in der Kurfürstenstraße zu klären. 

Dieser gibt Handlungsempfehlungen für Anwohner*innen und Gewerbetreibende im 

Umgang mit Interessenskonflikten im öffentlichen Raum. Dieser Flyer
9
 untermauert noch 

einmal das oben aufgeführte Zitat von Olga e.V., die ein verträgliches Miteinander im 

Viertel für alle fordern.  

5.2.4 Zwischenresümee  

Der Tätigkeitsbereich von Beratungsstellen im Feld der Sexarbeit ist geprägt durch eine 

Vielzahl an unterschiedlichen Herausforderungen und Konflikten. Diese sind immer ab-

hängig davon, wie mit Sexarbeit im städtischen Kontext umgegangen wird. Deshalb lässt 

sich auch nicht der „eine“ Konflikt, dem die Soziale Arbeit begegnet, herausarbeiten. Die 

Strukturen, die Sexarbeit mit sich bringt, könnten vielschichtiger nicht sein. Zu beobach-

ten ist, dass die Beratungsstellen in beiden Städten mit ganz unterschiedlichen Tätigkeits-

bereichen und Problematiken konfrontiert werden. In Berlin ist die Soziale Arbeit im öf-

fentlichen Raum immer wieder an Aushandlungsprozessen beteiligt, in denen sie versucht 

eine vermittelnde Rolle zwischen den unterschiedlichsten Akteuren einzunehmen, um ein 

Miteinander im Viertel zu fördern. Die Infrastruktur von Berlin unterscheidet sich zu der 

in Leipzig. Durch die aktive Verdrängung durch ordnungspolitische Maßnahmen existiert 

kaum mehr öffentliche Sexarbeit. Die damit verbundenen Konflikte sind längst überwun-

den, weshalb die Soziale Arbeit kaum einem öffentlichen Konfliktpotenzial ausgesetzt 

ist. Auch die aufsuchende Arbeit erweist sich in Berlin als praktische Methode, um 

Frauen* an räumlich konzentrierten Stellen der Stadt zu erreichen, wohingegen der Zu-

gang in Leipzig erschwert ist. Das Bild, welches in Leipzig sich darstellt, ist geprägt von 

Sexarbeit im privaten Raum. Eine große Rolle spielen Bordelle und Massagesalons, die 

von Frauen* bevorzugt als Arbeitsplatz genutzt werden. Weshalb Frauen* mehr in priva-

ten Räumen agieren, lässt sich mit den bereits erwähnten ordnungspolitischen Maßnah-

nahmen als auch mit persönlichen Ängsten in kausale Verbindung zu bringen. Dabei spie-

len Stigmatisierung, Rassismus und Gewalt eine Rolle, die Frauen* dazu bewegt, nicht 

im öffentlichen Raum für ihrer Dienstleistung zu werben. Neben den bereits 

 

9 Let´s talk about Kurfürstenkiez – der Frauentreff Olga beantwortet ihre Fragen vom Notdienst für 
Suchtmittel gefährdete und - abhängige Berlin e.V.  
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beschriebenen Faktoren haben sich in den letzten zwei Jahren durch die Corona Pandemie 

und dem damit verbunden Arbeitsverbot noch mehr Frauen* in private Räume zurückge-

zogen. Da in Sachsen kaum Beratungsstrukturen für Sexarbeiterinnen* vorhanden sind, 

soll sich nun abschließend möglichen Vorschlägen und Verbesserungen für das Land ge-

widmet werden.     

6. Ausblick Handlungsempfehlungen für das Land Sachsen 

Wie bereits erwähnt, ist die Situation für Sexarbeiterinnen* und Beratungsstellen in Sach-

sen nicht einfach. Das Land betreibt kaum öffentliche Debatten zu dieser Thematik. Ge-

rade die flächendeckenden Anlaufstellen und Angebote von der Sozialen Arbeit an 

Frauen* in der Sexarbeit sind noch nicht ausreichend existent. Deutlich wird dies anhand 

von Daten des statistischen Landesamtes aus dem Jahr 2019: Damals waren 90 Prostitu-

tionsgewerbe und 800 Sexarbeiterinnen* in Sachsen gemeldet (statistisches Landesamt 

des Freistaat Sachsen,2020:1). Da es nur zwei Fachberatungsstellen für ganz Sachsen 

gibt, wird zunehmend sichtbar wie allein quantitativ unzureichend das Beratungsangebot 

des Freistaates ist. Ein weiterer Faktor ist der ungenügende Einbezug aller Akteure im 

Handlungsfeld. Um ein Prozess im Feld der Sexarbeit anzustoßen, sollen nun exemplari-

sche Handlungsempfehlungen dargelegt werden, die für eine dauerhafte Verbesserung 

der Situation von Sexarbeiterinnen* in Sachsen sinnbringend wären:    

 

1. Flächendeckende Beratungsstellen 

2. Austausch von Akteuren im Handlungsfeld der Sexarbeit  

3. Referent*in für Sexarbeit in Sachsen   

 

Zu 1.: Für ganz Sachsen wäre es von zentraler Relevanz, Fachberatungsstellen auch in 

den Städten einzurichten, in denen Sexarbeit trotz der Sperrgebietsverordnung erlaubt ist. 

Die Infrastruktur von Beratungsangeboten im ländlichen Raum durch mobile Sozialar-

beiter*innen wäre vorteilshaft, um auch dort Frauen* erreichen zu können. Nur so kann 

aufsuchende Arbeit funktionieren. Aus dem Statistischen Landesamt Sachsen wird die 

Relevanz für mobile Beratungsteams noch einmal verdeutlicht:  Demnach arbeiteten 

13,4% (107) Frauen* in den sächsischen Landkreisen (ebd.). Auch die Nähe zu osteuro-

päischen Ländern sollte Anlass dafür sein, sich um ein breitgefächertes Beratungsangebot 

zu kümmern. 
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Zu 2.: Ein institutionalisierter Austausch für alle beteiligten Akteure (Soziale Arbeit, Po-

lizei, Ordnungsamt, Gesundheitsamt, Politik, Sexarbeiterinnen*) im Handlungsfeld mit 

Sexarbeitenden könnte zu einer langfristigen Verbesserung führen. Auch in Berlin hat 

dies anhand eines runden Tisches funktioniert: „Es war uns besonders wichtig, die un-

terschiedlichen Perspektiven der Akteurinnen und Akteure aus der Praxis einzubezie-

hen“, so Staatssekretärin Barbara König (SPD) (ND aktuell,2019). Wichtige Themen 

könnten unter anderem Stigmatisierungen, räumliche Nutzung, Gesundheit und Sicher-

heit sein. Insbesondere ist der Einbezug von Frauen*, die in der Branche tätig sind, rele-

vant um ihre Sichtweisen und Wünsche aufzunehmen: "Wir vom Berufsverband begrü-

ßen es sehr, dass vor allem auch zahlreiche Sexarbeiterinnen und Sexarbeiter selbst in 

das Gremium einbezogen wurden. […] (Schöneberger Norden, o.J.). Ein nicht nur einsei-

tiger Aushandlungsprozess mit dem Vorbild Berlins 
10

sollte eine adäquate Verbesserung 

für alle sicherzustellen.   

 

Zu 3.: Um einen optimalen Effekt an Austauschprozessen zu erlangen, wäre es sinnvoll, 

eine Referentenstelle für Sexarbeit in Sachsen zu schaffen. Dieser Posten könnte dem-

nach als Sprachrohr für Sexarbeiterinnen* fungieren und den Austausch auch an einem 

sogenannten Runden Tisch vorantreiben. Diese*r würde sich als Bindeglied zwischen den 

verschiedenen Positionen, aber vor allem für die Rechte und den Schutz von Frauen* 

einsetzen. Neben den rechtlichen Bestimmungen sollte sich die Referentenstelle auch mit 

der akuten Problemlage, von Frauen* in der Sexarbeit auskennen. Förderliche wäre dar-

über hinaus, über ein Geflecht an bundesweiten Beziehungen zu verfügen. Zentrale Auf-

gabenbereiche könnten die Erarbeitung von Umgangsweisen und Handlungskonzepten 

gemeinsam mit Sozialarbeiter*innen und Sexarbeiterinnen* sein. Diese Handlungskon-

zepte könnten dann als Schulungszwecke für staatliche Akteure, die im häufigen Kontakt 

mit Sexarbeiterinnen* stehen, dienen.  

 

 

 

10 Austauschprozesse, Gelder und Beratungsstellen verbessern die Situation von Frauen* maßgeblich. 
Dennoch gibt es auch in Berlin, polizeiliche Repressionen, Diskriminierung und Anfeindungen von An-
wohner*innen gegenüber Sexarbeitenden.  
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Fazit 
Sexarbeit ist geprägt von vielfältigen Motivationen, Lebenslagen, Herausforderungen 

und individuellen Bedürfnissen, die Frauen* dazu bewegen eine sexuelle Dienstleistung 

auszuüben. Durch Antizipationen der Gesellschaft sind besonders Frauen* in der öffent-

lichen Sexarbeit häufig von Stigmatisierungen, Ausgrenzungen und Diskriminierung be-

troffen, die dazu führen, dass Sexarbeit eine gesamtgesellschaftliche Tabuisierung er-

fährt. Niemand kennt dabei die einzelnen Beweggründe, weshalb Menschen Sexarbeit 

anbieten: Sexarbeit muss als eine Arbeit in der Mitte der Gesellschaft anerkannt werden 

(vgl. Suter/Muñoz,2015:215). 

Auch sind Frauen* in der Sexarbeit zunehmend vom sozialräumlichen Wandel betroffen. 

Erkennbar ist dies durch Stigmatisierungstendenzen vor allem durch Ordnungsbehörden, 

die selten ihrem Schutzauftrag nachkommen, sondern vielmehr verstärkt Regulierungs-

maßnahmen durchsetzen. Auch das eingeführte ProstSchuG, welches zum Schutz dieser 

vulnerablen Gruppe beitragen sollte, kriminalisiert sie mehr als dass es sie schützt. Deut-

lich erkennbar wird dies z.B. anhand der Speicherung persönlicher Daten, um prophylak-

tische Straftaten aufzudecken (vgl. Künkel/Schrader,2019:32). All diese Faktoren haben 

Einwirkungen auf das Verhalten von Sexarbeiterinnen*.  

Auf Grundlage dieser Bachelorarbeit am Beispiel von Berlin und Leipzig lässt sich an-

nehmen, dass sexarbeitende Frauen* wieder vermehrt in private Räume verschwinden. 

Prägend für den Rückzug sind neben Stigmata auch Regulierungen, Sperrgebietsverord-

nungen, Interessenskonflikten und Rassismuserfahrungen, die Frauen* dazu veranlassen, 

ihre Dienstleistungen nicht auf der Straße anzubieten. Um Sexarbeiterinnen* weiterhin 

adäquate Unterstützung durch die Soziale Arbeit gewähren zu können, ist es unerlässlich, 

dass finanzielle Mittel nicht gekürzt, sondern aufgestockt werden, um den vorhandenen 

Bedarf zu decken. Für die Standorte Berlin und Leipzig sind unterschiedliche Vorausset-

zungen zu erkennen, welche sich auch in der Verankerung der städtischen Sensibilisie-

rung wiederschlägt. Auf der einen Seite ist Sexarbeit in der Stadt Berlin mit einem gut 

ausgebaut Beratungsnetz finanziell weitestgehend abgesichert und meist durch die lange 

standortgebundene historische Geschichte von der Gesellschaft akzeptiert. Aber auch hier 

gibt es immer wieder bezirksabhängige Auseinandersetzungen, denen sich überwiegend 

die Soziale Arbeit mit professionellen Ideen zuwendet, um ein gemeinsames Miteinander 

zu fördern. Auf der anderen Seite steht ein Bundesland, dass über wenige ökonomische 

Mittel verfügt aber durchaus von (privater) Sexarbeit geprägt ist. Zurückzuführen ist dies 
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unter andrem auf die hiesige Sperrgebietsverordnung. Daraus könnte sich ableiten lassen, 

dass die Politik ihre finanziellen Mittel in Leipzig in die Bekämpfung von Straßensexar-

beit investiert hat. Durch die Zurückdrängung der Sexarbeit in private Räume lässt sich 

dann keine akute Problemlage mehr feststellen. Nach Beendigung dieser Praxis wird den-

noch erkennbar, dass Sexarbeit weiterhin existiert und sich nur in unsichtbare Räume 

verlagert hat. Für die Soziale Arbeit hat dies zunehmend die Unerreichbarkeit der Frauen* 

als Konsequenz. Deshalb ist es von besonderer Relevanz, dass eine Wende in der Politik 

sattfinden muss. Denn es sollte nie eine ordnungspolitische Lösung sein, die Unsichtbar-

keit von Straßensexarbeit einzufordern und die damit verbundenen Gefahren für Frauen*, 

die der Öffentlichkeit entzogen arbeiten, in Kauf zu nehmen.   
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